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BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 
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1010 Wien, den 3. akt. 1989 
5tubenring 1 

Telefon (0222) 7500 

Telex 111145 oder 111780 

DVR: 0017001 

P.5.K.Kto.Nr.5070.004 
Auskunft Erwin Biringer 

Klappe 6 3 0 3 Durchwahl 

Neue Tel.Nr.: 71100 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
versorgungsrechtliche Bestimmungen ge­
ändert werden - Versorgungsrechts-Ände­
rungsgesetz 1989 

Durchführung des BegutachtungSVerfahrenr (; e ~::t;-;:;t~~·;7.1 

An das i -~ 9f ~Gr:l,:(; JM 
Präsidium des Nationalrates ;' . ,·" .... ·z::.·····j .. ·Ö ~--1f:t.-·· ~ 

IL'_~',"d._ .... =~ .. ~_' ! 
Parlament 
1010 W i e n \:~, '::::I~~~/ 1 

Y(ßiltt / 
Mit Beziehung auf das Rundschreiben des Bundeskanzlera vom 

13. Mai 1976, GZ 600614/3-VI/2/76, werden anbei 25 Ausfertigun-

gen des gleichzeitig den zur Begutachtung berufenen stellen 

zugeleiteten Entwurfes eines Versorgungsrechts-Änderungsge­

setzes 1989 samt Erläuterungen übermittelt. Die befaßten stel­

len wurden ersucht, ihre Stellungnahme bis längstens 20. 
~ ..... ,., 

,.J2k~~~,aü 1 ~~~ liNJianntzugeben. 

Beilagen: 

25 Ausfertigungen des Gesetz­
entwurfes und der Erläuterungen 

l
Für die RichtiaKeit 
~ der Ausfe~~~ung: 

. \tv\;vYVV1vvvV\J0!o>,h 

Der Bundesminister: 
Dr. G e p per t 
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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl.41.010/2-1/1989 

1010Wien.den 3. Oktober 1989 
Stuben ring 1 

Telefon (0222) 7500 

Telex 111145 oder 111780 

DVR: 0017001 

P.S.K.Kto.Nr.5070.004 
Auskunft Erwin Biringer 

K~ppe 630 3 Durchwahl 

Neue Tel.Nr.: 71100 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
versorgungsrechtliche Bestimmungen ge­
ändert werden - Versorgungsrechts-Ände­
rungsgesetz 1989 

Durchführung des Begutachtungsverfahrens 

An 
das Bundeskanzleramt, 
das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, 
das Bundeskanzleramt, Sektion 11, 
das Bundeskanzleramt, Sektion IV, 
alle Bundesministerien, 
das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

Sektion V, 
den Parlamentsklub der FPö, 
den Parlamentsklub der "Grünen", 
die Geschäftsführung des Farnilienpolitischen Beirates beim 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, 
den Verfassungsgerichtshof, 
den Verwaltungsgerichtshof, 
den Rechnungshof, 
die Finanzprokuratur, 
die Volksanwaltschaft, 
den Datenschutzrat, 
das österreichische Statistische Zentralamt, 
alle Ämter der Landesregierungen, 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Nieder-

österreichischen Landesregierung, 
den österreichischen Städtebund, 
den österreichischen Gemeindebund, 
den österreichischen Arbeiterkammertag, 
die Kammern für Arbeiter und Angestellte für Wien; Nieder­

österreich; Burgenland; Oberösterreich; Salzburg; Kärnten; 
Steiermark; Tirol; Vorarlberg, 

die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
die Kammern der gewerblichen Wirtschaft für Wien; Niederöster­

reich; Burgenland; Oberösterreich; Salzburg; Kärnten; 
Steiermark; Tirol; Vorarlberg, 

den österreich ischen Landarbeiterkammertag, 
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die Kammern für Arbeiter und Angestellte in der Land- und 
Forstwirtschaft in Niederösterreich; für Oberösterreich, 

die Salzburger Kammer für Arbeiter und Angestellte in der Land­
und Forstwirtschaft, 

die Landarbeiterkammer in Kärnten, 
die Steiermärkische Kammer für Arbeiter und Angestellte in der 

Land- und Forstwirtschaft, 
die Landeslandwirtschaftskammer für Tirol, Sektion Dienst­

nehmer, 
die Landwirtschaftskammer für Vorarlberg, Sektion der land- und 

forstwirtschaftlichen Dienstnehmer, 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster-

reichs, 
die Wiener Landwirtschaftskammer, 
die Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer, 
die Burgenländische Landwirtschaftskammer, 
die Landwirtschaftskammer für Oberösterreich, 
die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg; in 

Kärnten, 
die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark, 
die Landwirtschaftskammer für Tirol, Sektion Dienstgeber, 
die Landwirtschaftskammer für Vorarlberg, 
den österreichischen Rechtsanwaltskammertag, 
die Rechtsanwaltskammer für Wien, 
die Rechtsanwaltskammer für Niederösterreich, 
die Rechtsanwaltskammer für Burgenland, 
die Oberösterreichische Rechtsanwaltskammer, 
die Salzburger Rechtsanwaltskammer, 
die Rechtsanwaltskammer für Kärnten, 
die Steiermärkische Rechtsanwaltskammer, 
die Tiroler Rechtsanwaltskammer, 
die Vorarlberger Rechtsanwaltskammer, 
die österreichische Notariatskammer, 
die Notariatskammern für Wien, Niederösterreich und Burgenland; 

Oberösterreich; Salzburgi Kärnten; Steiermarki Tirol und 
Vorarlberg, 

den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger, 

die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe österreichs, 
die österreichische Ärztekammer, 
die österreichische Dentistenkammer, 
die österreichische Apothekerkammer, 
die Bundes-Ingenieurkammer, 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder in Wien, 
die österreichische Patentanwaltskammer, 
die österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, 
den österreichischen Zivilinvalidenverband, 
die Lebenshilfe österreichs, 
die Volkshilfe, 
den österreichischen Blindenverband, 
die Caritaszentrale österreichs, 
den Verein für Sachwalterschaft, 
den Berufsverband österreichischer Diplom-Sozialarbeiter, 
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den Verein für Fachbetreuer geistig und mehrfach behinderter 
Menschen in österreich, 

die Zentralorganisation der Kriegsopfer- und Invalidenverbände 
österreichs, 

den Bund sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des 
Faschismus, 

die öVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten, 
den Bundesverband österreichischer Widerstandskämpfer und 

Opfer des Faschismus (KZ-Verband), 
den Bund der Opfer des politischen Freiheitskampfes in Tirol, 
die Israelitische Kultusgemeinde Wien, 
den österreichischen Gewerkschaftsbund, 
die Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten, 
den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales für die Bediensteten dieses Ressorts mit Ausnahme 
der Bediensteten der Arbeitsämter, 

die Vereinigung österreichischer Industrieller, 
den österreich ischen Bundesjugendring, 
den österreichischen Familienbund, 
den Katholischen Familienverband österreichs, 
die Bundesorganisation der österreichischen Kinderfreunde, 
die österreich i sc he Rektorenkonferenz, 
den österreichischen Rat für Wissenschaft und Forschung, 
den Zentralausschuß der österreichischen Hochschülerschaft, 
die österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre, 
die Mietervereinigung österreichs, 
den Auto-, Motor- und Radfahrerbund österreichs, 
den österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclub, 
die österreichische Bundes-Sportorganisation, 
die österreich ische Bischofskonferenz, 
den Evangelischen Oberkirchenrat A und HB, 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen, 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung, 
den österreichischen Bundestheaterverband, 
das österreichische Normungsinstitut, 
das Wirtschaftsforum der Führungskräfte. 

Beilagen: 

Gesetzentwurf samt Erläuterungen 

Der Bundesminister: 

Dr. G e p per t 
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zu Zl. 41.010/2-1/89 

Bundesgesetz vom , mit dem 
versorgungsrechtliche Bestimmungen geän­
dert werden - Versorgungsrechts-Änderungs­
gesetz 1989 (Änderung des Kriegsopferver­
sorgungsgesetzes 1957, 19. Novelle zum 
Heeresversorgungsgesetz, Änderung des 
Opferfürsorgegesetzes, Änderung des Bun­
desgesetzes über die Gewährung von Hilfe­
leistungen an Opfer von Verbrechen, des 
Kriegsopferfondsgesetzes und des Ehrenga­
ben- und Hilfsfondsgesetzes) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI.Nr. 152, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI.Nr. 
614/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Zusatz rente ist insoweit zu erhöhen, als 

das monatliche Einkommen (§ 13) ohne Berücksichtigung 

der Grundrente und einer allfälligen Schwerstbeschä­

digtenzulage den Betrag von 3.538 S nicht erreicht. An 

die Stelle des vorangeführten Betrages tritt mit 

Wirkung vom 1. Jänner 1991 und in der Folge vom 

1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme 
auf § 63 vervielfachte Betrag." 

255/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 5 von 71

www.parlament.gv.at



- 2 -

2. § 29 Abs. 4 erster Satz lautet: 

"Für die im Abs. 1 bezeichnete Dauer gebührt dem 

Beschädigten, dem ein Familiengeld lediglich aus dem 

Grunde nicht zu leisten ist, weil er den Unterhalt von 

Angehörigen nicht bestritten hat, an Stelle des Fami­

liengeldes ein Taggeld in Höhe eines Viertels des nach 

§ 28 Abs. 1 und 2 zu errechnenden Krankengeldes." 

3. § 41 Abs. 1 Z 1 lautet: 

"1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger 

regelmäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich noch 

nicht selbst erhalten kann, bis zur ordnungsmäßigen 

Beendigung der Ausbildung, längstens jedoch bis zur 

Vollendung des 25. Lebensjahres. Dieser Zeitraum 

verlängert sich höchstens bis zur Vollendung des 27. 

Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über das 25. 

Lebensjahr hinaus andauert, die Waise ein ordentliches 

studium betreibt und eine Studiendauer im sinne des 

§ 2 Abs. 3 des studienförderungsgesetzes 1983, 

BGBI • Nr. 436, ohne wichtige Gründe nicht überschrei -• 
tet;" 

4. § 42 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die wegen Selbsterhaltungsunfähigkeit gemäß 

§ 41 Abs. 1 über das vollendete 18. Lebensjahr gelei­

stete Waisenrente und die Doppelwaisenrente sind 

insoweit zu erhöhen, als das monatliche Einkommen 

(§ 13) bei einfach verwaisten Waisen den Betrag von 

2.775 S und bei Doppelwaisen den Betrag von 4.194 S 

nicht erreicht. An die Stelle der vorangeführten 

Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1991 und in 

der Folge mit 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 

Bedachtnahme auf § 63 vervielfachten Beträge." 
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5. § 51 Abs. 3 lautet: 

"(3) Krankengeld, Familiengeld, Taggeld, Gebühr­

nisse für das Sterbevierteljahr und Sterbegeld werden 

mit der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 
fällig." 

6. § 54 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Zu Unrecht empfangene Rentenbezüge und sonstige 

Geldleistungen einschließlich eines von einem Träger 

der Krankenversicherung für Rechnung des Bundes ge­

zahlten Kranken-, Familien- und Taggeldes sind dem 
Bund zu ersetzen." 

7. § 55 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Die Ansprüche auf Geldleistungen nach diesem Bundes­

gesetz dürfen, soweit im folgenden nichts anderes 

bestimmt wird, rechtswirksam nur zur Deckung von 

gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen den Versor­

gungsberechtigten verpfändet oder gepfändet werden, 

wobei § 6 des Lohnpfändungsgesetzes 1985, BGBl.Nr. 
450, anzuwenden ist." 

8. § 55b lautet: 

"§ 55b (1) Wird ein Versorgungsberechtigter auf 

Kosten eines Trägers der Sozialhilfe oder eines Landes 
im Rahmen der Behindertenhilfe 

1. in einem Pflege-, Wohn- oder Altenheim, 
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2. in einer Anstalt (einem Heim) für Geisteskran­

ke oder Süchtige oder in elner ähnlichen 

Einrichtung, 

3. außerhalb einer der in Z 1 und 2 angeführten 

Einrichtungen im Rahmen des Familienverbandes 

oder 

4. auf einer von einem Träger der öffentl ichen . 

Wohlfahrtspflege, einer kirchlichen oder 

anderen karitativen Vereinigung geführten 

Pflegestelle 

verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der 

Anspruch auf Beschädigten- oder Hinterbliebenenrente, 

Schwerstbeschädigtenzulage und Zuschuß zu den Kosten 

für Diätverpflegung bis zur Höhe der Verpflegskosten, 

höchstens jedoch bis zu 80 v.H., wenn der Versorgungs­

berechtigte auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung 

für den Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, bis 

zu 50 v.H. dieses Anspruches auf den Träger der 

Sozialhilfe oder das jeweilige Land über. Der vom 

Anspruchsübergang erfaßte Betrag vermindert sich für 

jeden weiteren unterhaI tsberechtigten Angehörigen um 

je 10 v. H. dieses Anspruches. Wenn und soweit die 

Verpflegskosten durch den vom Anspruchsübergang er­

faßten Betrag noch nicht gedeckt sind, geht auch ein 

allfälliger Anspruch auf Hilflosenzulage, Pflege- oder 

Blindenzulage höchstens bis zu 80 v.H. auf den Träger 

der Sozialhilfe oder das jeweilige Land über. 

(2) Der Anspruchsübergang trit.t mit dem auf die 

Verständigung des Landesinvalidenamtes durch den 

Sozialhilfeträger oder das jeweilige Land folgenden 

Monat für die Dauer der pf lege ein. Die dem Versor­

gungsberechtigten zu belassenden Beträge dürfen vom 
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Landesinvalidenamt unmittelbar an die unterhaltsbe­

rechtigten Angehörigen ausgezahlt werden. 

(3) Hat das Landesinval idenamt Leistungen ange­

wiesen, auf die dem Versorgungsberechtigten gemäß Abs. 

1 kein Anspruch mehr zustand, so sind diese Leistungen 

auf die gemäß Abs. 1 zu belassenden Beträge (ein­

schließlich der Sonderzahlungen gemäß § 109) anzurech-
nen. 

(4) Gleichartige Ansprüche gegen die Träger der 

Sozial versicherung gehen dem Anspruch gemäß Abs. 1. 
vor." 

9. Im § 63 Abs. 4 wird der Ausdruck "1. Jänner 

1989" durch den Ausdruck "1. Jänner 1991" ersetzt. 

10. § 71 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Die Versicherung der versicherungspflichtigen Perso­

nen (§ 68) beginnt, soweit im Abs. 2 nichts anderes 

bestimmt wird, mit dem Tag des Anfalles der Hinter­
bliebenenrente." 

11. Im VI. Hauptstück wird folgender § 111 einge­
fügt: 

"§ 111. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Be­

stimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 

diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 
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ARTIKEL 11 

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBl.Nr. 27/1964, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 614/1987, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet: 

"§ 1. (1) Eine Gesundheitsschädigung, die e1n 

Soldat infolge des ordentlichen oder außerordentlichen 

Präsenzdienstes (§ 27 des Wehrgesetzes 1978, BGBI.Nr. 

150), einschließlich elner beruflichen Bildung 1m 

freiwillig verlängerten Grundwehrdienst oder im Wehr­

dienst als Zeitsoldat, erlitten hat, ist nach Maßgabe 

dieses Bundesgesetzes al s Dienstbeschädigung zu ent­

schädigen (§ 2). Das gleiche gilt für eine Gesund­

heitsschädigung, die ein Wehrpflichtiger (§ 16 des 

Wehrgesetzes 1978) bei folgenden Tätigkeiten erlitten 

hat: 

1. bei der Meldung (§ 15 Abs. 2 des Wehrgesetzes 

1978) oder Stellung (§ 24 des Wehrgesetzes 

1978) , 

2. bei der Teilnahme an Inspektionen und Instruk­

tionen (§ 33a des Wehrgesetzes, BGBl.Nr. 

181/1955, ln der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI.Nr. 89/1974), 

3. bei der Verwahrung von 

Ausrüstungsgegenständen 

setzes 1978), 

Bekleidungs- und 

(§ 42 des Wehrge-
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4. bei Tätigkeiten 1m Milizstand als Organ des 

Bundes in Vollziehung militärischer Angelegen­

heiten (§ 41b des Wehrgesetzes 1978). 

(2) Eine Gesundheitsschädigung, die ein Wehr­

pflichtiger auf einem der folgenden Wege erlitten hat, 

ist ebenfalls als Dienstbeschädigung zu entschädigen, 

wenn sie nicht auf ein grob fahrlässiges Verhalten des 

Wehrpflichtigen zurückzuführen ist: 

1. auf dem Weg zum Antritt des Präsenzdienstes 

od~r auf dem Heimweg nach dem Ausscheiden aus 

dem Präsenzdienst, 

2. auf dem Weg zur oder von der Meldung oder 
Stellung, 

3. auf dem Weg zur Teilnahme an Inspektionen oder 

Instruktionen oder auf dem Heimweg, 

4. im Falle der übergabe von Bekleidungs- und 

Ausrüstungsgegenständen auf dem Weg zur mili­

tärischen Dienststelle oder auf dem Heimweg, 

5. im Falle einer Dienstfreisteilung auf dem Weg 
vom Ort der militärischen Dienstleistung zum 
Ort des bewilligten Aufenthaltes oder auf dem 
Rückweg, 

6. im Falle eines Ausganges auf dem Hin- oder 

Rückweg zwischen der Wohnung und dem Ort der 

~ilitärischen Dienstleistung, 

7. auf dem mit der unbaren überweisung von Bezü-
gen nach dem Heeresgebührengesetz 1985, 
BGBI.Nr. 87, zusammenhängenden Weg zwischen 
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der Wohnung, dem Ort der militärischen Dienst­

leistung oder 1m Falle einer beruflichen 

Bildung dem Ausbildungsort und einem Geld­

institut zum Zweck der Behebung von Bezügen 

und anschließend auf dem Weg zurück zur Woh­

nung, dem Ort der militärischen Dienstleistung 

oder dem Ausbildungsort, 

8. im Falle einer beruflichen Bildung im freiwil-

1 ig ver längert,en Grundwehrdienst oder im 

Wehrdienst als Zeitsoldat auf dem Hin- oder 

Rückweg zwischen dem Ausbildungsort. und dem 

Ort der militärischen Dienstleistung oder der 

Wohnung oder des bewilligten Aufenthaltes, 

9. im Falle des Vorliegens eines krankenver­

sicherungsrechtl ichen Schutzes nach dem All­

gemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl.Nr. 

189/1955, 1m Wehrdienst als Zeitsoldat auf 

einem Weg vom Ort der mi li tär ischen Dienst­

leistung oder Ausbildungsort zu einer vor dem 

Verlassen dieses Ort,es dort bekanntgegebenen 

ärztl ichen Untersuchungsstelle (freiberuf lieh 

tätiger Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) 

zum Zweck der Inanspruchnahme ärztl icher 

Hilfe, Zahnbehandlung oder der Durchführung 

e1ner Gesundenuntersuchung und anschließend 

auf dem Weg zurück zum Ort der mil itärischen 

Dienstleistung, Ausbildungsort oder zur 

Wohnung, ferner auf dem Weg vom Ort der 

militärischen Dienstleistung, Ausbildungsort 

oder von der Wohnung zu einer ärztlichen 

Untersuchungsstelle, wenn sich der Versicherte 

der Untersuchung auf Grund einer gesetzlichen 

Vorschrift oder einer Anordnung des Versiche­

rungsträgers oder des Leiters der militä-
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rischen Dienststelle unterziehen muß und 

anschI ießend auf dem Weg zurück zum Ort der 

militärischen Dienstleistung, Ausbildungsort 

oder zur Wohnung, 

10. auf dem Weg zu einer Tätigkeit im Milizstand 

als Organ des Bundes in Vollziehung militä­

rischer Angelegenheiten oder auf dem Heimweg, 

11. auf einem Weg gemäß Z 1 bis 10 im Rahmen einer 

Fahrgemeinschaft. 

(3) Eine Gesundheitsschädigung, die eine Person 

ohne Zusammenhang mit einer Funktion im Sinne des § 1 

Abs. 3 des Wehrgesetzes 1978 unverschuldet er li tten 

hat, ist wie eine Dienstbeschädigung zu entschädigen, 

wenn die Gesundheitsschädigung verursacht wurde: 

1. durch ein Kraftfahrzeug des Bundes, das im 

Bereich des Bundesheeres oder der Heeresver­

wal tung verwendet wird und durch Bewaffnung, 

Panzerung oder sonstige Vorrichtungen für den 

unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut 

und ausgerüstet ist, oder 

2. durch ein sonstiges Fahrzeug des Bundes, das 

im Bereich des Bundesheeres oder der Heeres­

verwal tung verwendet wird, sofern es sich im 

Einsatz gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 

oder auf einer Einsatzübungsfahrt befindet, 
oder 

3. durch eine Verwicklung in militärische Hand­

lungen des Bundesheeres oder 

4. durch eine Einwirkung von Waffen oder sonsti­

gen Kampfmitteln als Folge militärischer 

Maßnahmen des Bundesheeres. 
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(4) Hat das schädigende Ereignis den Tod verur­

sacht, so sind die Hinterbliebenen versorgungsberech­

tigt. Die Angehörigen der Vermißten stehen den Hinter­

bliebenen gleich. 

(5) Versorgungsberechtigt sind nur österreichi­

sche staatsbürger. 

(6) Ober die Leistungen nach diesem Bundesgesetz 

hinausgehende Ansprüche auf Grund anderer Rechtsvor­

schriften bleiben unberührt." 

2. § 4 Abs. 1 Z 2 lautet: 

"2. Beschädigtenrente, Erhöhungsbetrag, Familien­

zuschläge, Schwerstbeschädigtenzulage, Pflege­

zulage, Blindenzulage, Hilflosenzulage, Blin­

denführzulage, Zuschuß zu den Kosten für 

Diätverpflegung." 

3. § 5 Abs. 4 erster Satz lautet: 

"Gesundheitsschädigungen von Wehrpflichtigen, die den 

Präsenzdienst leisten, sind vom zuständigen Mi 1 i tär­

kommando (§ 19 des Wehrgesetzes 1978) unverzüglich dem 

Landesinvalidenamt (§ 75) anzuzeigen, wenn die von 

einem Militärarzt festgestellten Gesundheitsschädigun­

gen zumindest mit Wahrscheinlichkeit mit der Ablei­

stung des Präsenzdienstes in ursächlichem Zusammenhang 

stehen." 
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4. § 6 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Den gleichen Anspruch haben auch die übrigen Schwer­

beschädigten, wenn sie einen Erhöhungsbetrag gemäß 

§ 23 Abs. 5 beziehen und weder der gesetzlichen Kran­

kenversicherung unterliegen noch Anspruch auf Unfall­

heilbehandlung gegen einen Träger der gesetzlichen 

Unfallversicherung haben." 

5. § 11 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Es beträgt aber im Höchstfall täglich ein Dreißigstel 

der dem Beschädigten im Falle der Erwerbsunfähigkeit 

(§ 23 Abs. 2) gebührenden Beschädigtenrente ein­

schließlich des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs. 5) und 

der Familienzuschläge (§ 26) abzüglich eines Dreißig­

stel der dem Beschädigten einschließlich des Er­

höhungsbetrages und der Familienzuschläge geleisteten 
Beschädigtenrente." 

6. Dem § 11 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

" ( 3) Wird einem Zugetei 1 ten für einen Ze i traum, 

ln dem er Krankengeld bezogen hat, eine Beschädigten­

rente (§ 23) zuerkannt, so ist das Krankengeld auf die 

einschließlich des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs. 5) und 

der Famil ienzuschläge (§ 26) gebührende Rente anzu­
rechnen." 

7. Im § 12 Abs. 1 ist nach dem Wort "einschließ­

lich" der Ausdruck "des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs. 

5) und" einzufügen. 
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8. § 12 Abs. 4 lautet: 

"(4) Für die 1m Abs. 1 bezeichnete Dauer gebührt 

dem Beschädigten, dem ein Famil iengeld ledig I ich aus 

dem Grunde nicht zu leisten ist, weil er den Unterhalt 

von Angehörigen nicht bestritten hat, an Stelle des 

Familiengeldes ein Taggeld in Höhe eines Viertels des 

nach § 11 Abs. 1 und 2 zu errechnenden Krankengeldes. 

Die Bestimmungen des Abs. 2 zweiter Satz sind entspre­

chend anzuwenden. Solange e1n Erhöhungsbetrag gemäß 

§ 23 Abs. 5 gebührt, ist kein Taggeld zu leisten." 

9. S 15 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Den gleichen Anspruch haben auch die übrigen Schwer­

beschädigten, wenn Sle einen Erhöhungsbetrag gemäß 

S 23 Abs. 5 beziehen und weder der gesetzlichen Kran­

kenversicherung unterliegen noch Anspruch auf Heilbe­

helfe im Rahmen der Unfallheilbehandlung oder auf 

K6rperersatzstücke, orthopädische Behelfe oder andere 

Hilfsmittel gegen e1nen Träger der gesetzlichen Un­

fallversicherung haben." 

10. S 17 Abs. 4 lautet: 

"(4) Für die Dauer der beruflichen Ausbildung hat 

der Beschädigte, wenn er durch S.le an der Ausübung 

einer ihm zumutbaren Erwerbst.ätigkeit gehindert ist, 

an Stelle der auf Grund der Bestimmungen der SS 21 und 

22 bemessenen Beschädigtenrente Anspruch auf die ihm 

im Falle der Erwerbsunfähigkeit gebührende Beschädig­

tenrente (S 23 Abs. 3) und den Erhöhungsbetrag (§ 23 

Abs. 5)." 
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11. § 23 Abs. 5 lautet: 

"(5) Schwerbeschädigten gebührt zur Beschädigten­

rente auf Antrag ein Erhöhungsbetrag. Der Erhöhungsbe­

trag ist in dem Ausmaß zu leisten, als die Beschädig­

tenrente nach Abs. 3 und 4 den Rentenbetrag nicht 

erreicht, der dem SChwerbeschädigten im Falle eines 

Anspruches auf Grund- und Zusatzrente gemäß §§ 11 und 

12 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 gebühren 
würde." 

12. § 31 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Stirbt ein Beschädigter, so haben die im Abs. 2 

angeführten Personen Anspruch auf eine einmalige Geld­

leistung in dreieinhalbfacher Höhe der dem Beschädig­

ten im Sterbemonat gebührenden Beschädigtenrente (§ 23 

Abs. 3 und 4), des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs. 5), 

der Familienzuschläge (§ 26), Schwerstbeschädigtenzu­

lage (§ 26a), pf legezulage (§ 27), BI indenzulage 

(§ 28) und Hilflosenzulage (§ 27a)." 

13. § 40 Abs. 1 Z 1 lautet: 

"1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regel­

mäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich noch 

nicht selbst erhalten kann, bis zur ordnungs­

mäßigen Beendigung der Ausbildung, längstens 

jedoch bis zur Vollendung des 25. Lebens­

jahres. Dieser Zeitraum verlängert sich höch­

stens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, 

wenn die Berufsausbildung über das 25. Lebens­

jahr hinaus andauert, die Waise ein ordent­

liches Studium betreibt und eine Studiendauer 
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1m Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförderungs­

gesetzes 1983, BGBI.Nr. 436, ohne wichtige 

Gründe nicht überschreitet;" 

14. § 50 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Die Versicherung der versicherungspflichtigen Perso­

nen (§ 47) beginnt , soweit im Abs. 2 nichts anderes 

bestimmt wird, mit dem Tag des Anfalles der Hinter­

bliebenenrente." 

15. § 55 Abs. 1 erster Halbsatz lautet: 

"Die Beschädigtenrenten (§ 23 Abs. 3), die Erhöhungs­

beträge (§ 23 Abs. 5), die Famil ienzuschläge (§ 26), 

die Zuschüsse zu den Kosten für Diätverpflegung 

(§ 26b) und die Zulagen gemäß §§ 27 bis 29 werden mit 

dem Monat fällig, in dem die Voraussetzungen für die 

Zuerkennung erfüllt sind, sofern der Anspruch binnen 

sechs Monaten nach Eintritt des schädigenden Ereignis­

ses oder der Verehel ichung oder der Geburt gel tend 

gemacht wirdi" 

16. § 55 Abs. 2 lautet: 

"(2) Bei Zuerkennung einer Beschädigtenrente 

gemäß einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von wenig­

stens 50 v.H. oder bei entsprechender Erhöhung einer 

bisher gemäß einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

weniger als 50 v.H. geleisteten Beschädigtenrente ist 

von Amts wegen auch darüber zu entscheiden, ob und in 

welcher Höhe dem Schwerbeschädigten ein Erhöhungsbe­

trag (§ 23 Abs. 5) und Familienzuschläge (§ 26) zuzu-

erkennen sind." 
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17. § 55 Abs. 4 lautet: 

"(4) Krankengeld, Familiengeld, Taggeld, Gebühr­

nisse für das Sterbevierteljahr und Sterbegeld werden 

mit der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 
fällig." 

18. Im § 56 Abs. 1 ist nach dem Ausdruck "Beschä­

digtenrenten," der Ausdruck "Erhöhungsbeträge," einzu­
fügen. 

19. § 58 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Zu Unrecht empfangene Rentenbezüge und sonstige 

Geldleistungen einschließlich eines von einem Träger 

der Krankenversicherung für Rechnung des Bundes ge­

zahlten Kranken-, Familien- und Taggeldes sind dem 
Bund zu ersetzen." 

20. § 61 Abs. 3 erster Halbsatz lautet: 

"Für die Dauer der Rentenumwandlung nach Abs. 1 oder 2 

sind den Schwerbeschädigten die Beschädigtenrente 

(§ 23 Abs. 3 und 4), der Erhöhungsbetrag (§ 23 Abs. 

5), die SChwerstbeschädigtenzulage (§ 26a), die Fami­

lienzuschläge (§ 26) und der Zuschuß zu den Kosten 

für Diätverpflegung (§ 26b) nicht zu zahlen;" 
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21. § 67 Abs. 1 und 2 lautet: 

" (1) Die Leistung der Versorgung kann ganz oder 

teilweise versagt werden, wenn und solange der Versor­

gungsberechtigte ohne triftigen Grund 

1. elner schriftlichen Aufforderung zum Erschei­

nen zu einer ärztlichen Untersuchung nicht 

entspricht oder 

2. sich weigert, die zur Durchführung des Verfah­

rens unerläßlichen Angaben zu machen, oder 

3. sich einem ihm zumutbaren Rehabilitationsver­

fahren nicht unterzieht oder 

4. durch sein Verhalten den Erfolg eines Rehabi­

litationsverfahrens gefährdet oder vereitelt. 

(2) Das gleiche gilt hinsichtlich des Erhöhungs­

betrages nach § 23 Abs. 5, wenn ein Schwerbeschädigter 

die Annahme einer ihm angebotenen Erwerbstätigkeit, 

die ihm unter Berücksichtigung der persönl ichen und 

örtlichen Verhältnisse billigerweise zuzumuten ist, 

unbegründet ablehnt." 

22. § 83 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Werden vom Wehrpflichtigen auf Grund der Belehrung 

Versorgungsansprüche geltend gemacht, so ist hierüber 

eine Niederschrift aufzunehmen, wenn vom Militärarzt 

eine Gesundheitsschädigung festgestellt wurde, die 

zumindest mit Wahrscheinlichkeit auf die Ableist,ung 

des Präsenzdienstes ursächlich zurückzuführen ist." 
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23. § 94a lautet: 

"§ 94a (1) Wird ein Versorgungsberechtigter auf 

Kosten eines Trägers der Sozialhilfe oder eines Landes 

im Rahmen der Behindertenhilfe 

1. in einem Pflege-, Wohn- oder Altenheim, 

2. 1n e1ner Anstalt (einem Heim) für Geisteskran­

ke oder Süchtige oder in einer ähnlichen 
Einrichtung, 

3. aUßerhalb einer der in Z 1 und 2 angeführten 

Einrichtungen im Rahmen des Familienverbandes 
oder 

4. auf einer von einem Träger der öffent 1 ichen 

Wohlfahrtspflege, einer kirchlichen oder 
anderen karitativen Vereinigung geführten 
Pflegestelle 

verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der 

Anspruch auf Beschädigten- oder Hinterbliebenenrente, 

Erhöhungsbetrag gemäß § 23 Abs. 5, Schwerstbeschädig­

tenzulage und Zuschuß zu den Kosten für Diätverpfle­

gung bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens 

jedoch bis zu 80 v.H., wenn der Versorgungsberechtigte 

auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung für den 

Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 50 

v.H. dieses Anspruches auf den Träger der Sozialhilfe 

oder das jeweilige Land über. Der vom Anspruchsüber­

gang erfaßte Betrag vermindert sich für jeden weiteren 

unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 10 v.H. 

dieses Anspruches. Wenn und soweit die Verpflegskosten 

durch den vom Anspruchsübergang erfaßten Betrag noch 

nicht gedeckt sind, geht auch ein allfälliger Anspruch 
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auf Hilflosenzulage, Pflege- oder Blindenzulage höch­

stens bis zu 80 v. H. auf den Träger der Sozialhilfe 

oder das jeweilige Land über. 

(2) Der Anspruchsübergang tritt mit dem auf die 

Verständigung des Landesinvalidenamtes durch den 

Sozialhilfeträger oder das jeweilige Land folgenden 

Monat für die Dauer der pf lege ein. Die dem Versor­

gungsberechtigten zu belassenden Beträge dürfen vom 

Landesinvalidenamt unmittelbar an die unterhaltsbe­

rechtigten Angehörigen ausgezahlt werden. 

(3) Hat das Landesinvalidenamt Leistungen ange­

wiesen, auf die dem Versorgungsberechtigten gemäß Abs. 

1 kein Anspruch mehr zustand, so sind diese Leistungen 

auf die gemäß Abs. 1 zu belassenden Beträge (ein­

schließlich der Sonderzahlungen gemäß § 93) anzurech-

nen. 

(4) Gleichartige Ansprüche gegen die Träger der 

Soz ial versicherung gehen dem Anspruch gemäß Abs. 1 

vor." 

24. Nach § 96 wird folgender § 97 angefügt: 

"§ 97. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim­

mungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 

diese in ihrer jeweils gel tenden Fassung anzuwenden. 

Dies gilt nicht für die Verweisung in § 1 Abs. 1 z 2." 
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ARTIKEL 111 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBI.Nr. 183/1947, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBI.Nr. 197/1988, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 11 Abs. 5 lautet: 

" (5) Die Unterhai tsrente ist zur Sicherung des 

Lebensunterhai tes an Inhaber einer Amtsbescheinigung 

auf die Dauer und in dem Ausmaß zu leisten, als deren 

Einkommen die Höhe der Unterhaltsrente nicht erreicht. 

Die Unterhaltsrente beträgt monatlich für 

a) anspruchsberechtigte Opfer ...•.•......•• 

b) anspruchsberechtigte Hinterbliebene 

c) anspruchsberechtigte Opfer, die 
verheiratet sind oder in Lebens-

..... 
8.030 S, 

7.093 S, 

gemeinschaft leben ...•.••.••••.••..••••• 10.162 S. 

Haben beide Ehegatten (Lebensgefährten) Anspruch auf 

Unterhai tsrente, gebührt Unterha I tsrente nach 1 i t. c 

nur einem Ehegatten (Lebensgefährten). An die Stelle 

der angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 

1. Jänner 1991 und in der Folge mit Wirkung vom 1. 

Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 

die Bestimmung des § lla vervielfachten Beträge." 

2. Im § lla Abs. 2 wird der Ausdruck "1. Jänner 

1989" durch den Ausdruck "1. Jänner 1991" ersetzt. 
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ARTIKEL IV 

Das Bundesgesetz über die Gewährung von 

stungen an Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

614/1987, wird wie folgt geändert: 

Hilfelei-

288/1972, 

BGBl.Nr. 

1. Kurztitel und Buchstabenkürzung des Bundesge­

setzes über die Gewährung von Hilfeleistungen 

an Opfer von Verbrechen lauten: 

" (Verbrechensopfergeset.z - VOG)" 

2. § 1 Abs. 6 Z 1 lautet: 

"1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regel­

mäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich noch 

nicht selbst erhalten kann, bis zur ordnungs­

mäßigen Beendigung der Ausbildung, längstens 

jedoch bis zur Vollendung des 25. Lebens­

jahres. Dieser Zeitraum verlängert sich höch­

stens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, 

wenn die Berufsausbildung über das 25. Lebens­

jahr hinaus andauert, die Waise ein ordent­

liches studium betreibt und eine studiendauer 

im Sinne des § 2 Abs. 3 des studienförderungs­

gesetzes 1983, BGBl.Nr. 436, ohne wichtige 

Gründe nicht überschreitet;" 
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3. § 5 Abs. 2 lautet: 

"(2) Art und Umfang der Ausstattung mit Körperer­

satzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln 

sowie deren Gebrauchsdauer richten sich nach .der 

Anlage zu § 32 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957, BGBl.Nr. 152." 

4. § 8 Abs. 4 lautet: 

"(4) Von Hilfeleistungen nach § 2 Z 1, Z 5 lit.c, 

Z 6 und Z 7 sind Personen ausgeschlossen, die ein 

ihnen zumutbares Heil- oder Rehabilitationsverfahren 

ablehnen oder durch ihr Verhalten den Erfolg eines 

solchen Verfahrens gefährden oder vereiteln." 

5. Nach § 15 wird folgende überschrift und fol­

gender § 15a eingefügt: 

"Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 15a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim­

mungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 

diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

ARTIKEL V 

Das Kriegsopferfondsgesetz, BGBl.Nr. 217/1960, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 594/1981, wird Wle 

folgt geändert: 
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1. § 2 Abs. 1 bis 3 lautet: 

"§ 2. (1) Der Kriegsopferfonds (in den folgenden 

Bestimmungen al s Fonds bezeichnet) hat Rechtspersön­

lichkeit und wird vorn Bundesminister für Arbeit und 

soziales vertreten. 

(2) Der Fonds hat seinen sitz in Wien und wird 

vorn Bundesminister für Arbeit und Soziales unter 

Anhörung eines Beirates verwaltet. 

Arbeit und soziales 

des Beirates mit der 

Darlehen (§ 4) die 

( 3) Der Bundesminister für 

ist ermächtigt, nach Anhörung 

Durchführung der Gewährung von 

Landesinvalidenämter zu betrauen." 

2. Der bisherige Abs. 3 des § 2 wird als Abs. 4 

bezeichnet. 

ARTIKEL VI 

Das Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz , 

197/1988, wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 4 lautet: 

BGBI. Nr. 

"(4) Gemeinnützige private Einrichtungen können 

Zuwendungen erhalten, wenn sie sich überwiegend die 

Betreuung und Ehrung der im Abs. 2 angeführten Perso­

nen und ihrer Hinterbliebenen zur Aufgabe gestellt 

haben und diese aus eigenen Mitteln nicht zu finan-

zieren vermögen." 
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ARTIKEL VII 

übergangsbestimmung 

§ 55 Abs.1 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 in 

der ab 1. Jänner 1990 geltenden Fassung ist auf jene 

Fälle nicht anzuwenden, in denen die Pfändung der 

Versorgungsleistungen vor dem 1. Jänner 1990 erfolgte. 

ARTIKEL VIII 

Inkrafttreten 

Art. 11 Z 1 dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Juli 

1988, alle übrigen Bestimmungen treten mit 1. Jänner 
1990 in Kraft. 

ARTIKEL IX 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Arbeit und Soziales betraut. 
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zu Zl. 41.010/2-1/89 

VORBLATT 

1. Problem und Ziel 

a) Verankerung des Milizsystems in der Bundesver­
fassung; Schaffung eines Milizstandes sowie 
einer gesetzlichen Grundlage für freiwillige 
Leistungen im Milizstand im Wehrrecht; Versor­
gung von Unfällen bei diesen Tätigkeiten. 

b) Existenzielle Absicherung einkommensschwacher 
Kriegsopfer und Opfer. 

c) Rechtsbereinigung. 

2. Lösung 

a) Einbeziehung der bei den Miliztätigkeiten er­
littenen Gesundheitsschädigungen in den Ver­
sorgungsschutz nach dem Heeresversorgungsge­
setz als einfachgesetzliche Maßnahme zur Ausge­
staltung der in der Verfassung zum Ausdruck 
kommenden Zielsetzung. 

b) Anhebung der ausschließlich für die Deckung des 
Lebensunterhaltes bestimmten Versorgungslei­
stungen nach dem KOVG 1957 und der Unterhalts­
renten nach dem OFG entsprechend der außeror­
dentlichen Erhöhung der Ausgleichszulagenricht­
sätze in der Sozialversicherung. 

c) Redaktionelle Anpassungen und Klarsteilungen; 
Anpassung versorgungsrechtlicher Bestimmungen 
an Änderungen in anderen Rechtsbereichen. 

3. Alternativen 

Keine. 

4. Kosten 

Die außerordentliche Anhebung bestimmter Versor­
gungsleistungen in der Kriegsopferversorgung un'd 
Opferfürsorge bedingt einen budgetären Mehrauf­
wand, der im Jahr 

1990 
1991 
1992 
1993 

16,0 Millionen Schilling 
15,2 Millionen Schilling 
14,5 Millionen Schilling 
13,8 Millionen Schilling beträgt. 
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ERLÄUTERUNGEN 

ALLGEMEINER TEIL 

Das Heeresversorgungsgesetz (HVG) regelt die Versor­

gung von Wehrpflichtigen, die im ursächlichen Zusam­

menhang mit dem Wehrdienst eine Gesundheitsschädigung 

erlitten haben. Von der Versorgung sind lediglich 

jene Wehrpflichtigen ausgenommen, die - wie z.B. die 

Berufsoffiziere nach dem Beamten-Kranken- und Unfall­

versicherungsgesetz hiefür durch die gesetzl iche 

Sozialversicherung sozialrechtlich abgesichert sind. 

Durch die Novelle zum 

23. Juni 1988, BGBl.Nr. 
Bundes-Verfassungsgesetz vom 

341 (B-VG), ist nunmehr das 

Milizsystem in der Bundesverfassung verankert worden. 

In Ausführung dieser verfassungsrechtlichen Grund­

satznorm wurde durch das Wehrrechtsänderungsgesetz 

1988, BGBl.Nr. 342 (WRÄG 1988), ein Milizstand einge­

führt sowie die gesetzliche Grundlage für die Erbrin­

gung von freiwilligen Leistungen im Milizstand (z.B. 

freiwillige Ausführung von Anordnungen im Milizstand, 

"Freiwillige Milizarbeit") geschaffen. Unfälle im 

Rahmen dieser freiwilligen Leistungen begründen nach 

der gel tenden Fassung des HVG keinen Versorgungsan­

spruch • Da auch anderweitig keine gesetz 1 ichen Ent­

schädigungen vorgesehen sind, soll durch eine Novel­

lierung des HVG eine entsprechende versorgungs recht-

1 iche Absicherung für Wehrpf 1 ichtige geschaffen 

werden, die im ursächlichen Zusammenhang mit der 

Erbringung von freiwilligen Leistungen im Milizstand 

Gesundhei tsschädigungen er leiden. Dadurch wird auch 

der in der Verfassungsbestimmung des Art. 79 Abs. 1 

B-VG (i.d.F. der B-VG - Novelle BGBl.Nr. 341/1988) 

zum Ausdruck kommenden Zielsetzung durch eine weite­

re einfachgesetzliche Maßnahme Rechnung getragen. 
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Durch das Sozialrechts-Änderungsgesetz 1988, BGBI. 

Nr. 609, wurden jene Zeitsoldaten, die sich zu einem 

Wehrdienst ln der Dauer von mindestens einem Jahr 

verpf 1 ichtet haben, für die Dauer dieses Wehrdien­

stes in die gesetzliche Krankenversicherung einbezo­

gen. Analog den Bestimmungen des Allgemeinen Sozial­

versicherungsgesetzes, BGBl.Nr. 189/1955 (ASVG), 

sollen daher auch Gesundheitsschädigungen, die Zeit­

soldaten auf dem Hin- und Rückweg zu einer ärztlichen 

Untersuchungsstelle außerhalb der militärischen 

Einrichtungen erleiden, als 

nach dem HVG versorgt werden. 

Dienstbeschädigungen 

Weiters soll 1m HVG die elne Mindestversorgung 

sichernde Erhöhung der Beschädigtenrente gemäß § 23 

Abs. 5 - analog den Zusatz renten für witwen, Waisen 

und Eltern - al s eigener Leistungsanspruch normiert 

und der Zeitpunkt des Leistungsanfalles klarer um-

schrieben werden. 

Entsprechend der durch den Entwurf einer 48. Novelle 

zum ASVG in Aussicht genommenen außerordentlichen 

Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze sollen auch 

im Bereich der Kriegsopferversorgung und Opferfürsor­

ge jene Versorgungsleistungen, die ausschließlich der 

Deckung des Lebensunterhaltes dienen, ln gleicher 

Weise angehoben werden. 

SchI ießl ich enthäl t der Entwurf noch Änderungen des 

Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 (KOVG 1957), des 

HVG, des Bundesgesetzes über die Gewährung von Hilfe­

leistungen an Opfer von Verbrechen SOWle des Ehren­

gaben- und Hilfsfondsgesetzes , die der KlarsteIlung 

sowie der Anpassung dienen. 
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Durch die Änderung des Kriegsopferfondsgesetzes soll 

die Entscheidung über Anträge auf Gewährung von 

Darlehen den Landesinvalidenämtern übertragen werden. 

Die vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen werden 

lediglich durch die außerordentliche Anhebung be­

stimmter Versorgungsleistungen in der Kriegsopferver­

sorgung und Opferfürsorge einen budgetären Mehrauf­

wand bedingen. Dieser beträgt im Jahre 1990 16,0 

Millionen Schilling. Ein zusätzlicher Personalauf­

wand wird nicht erforderlich sein. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieser 

Regelungen gründet sich auf die Kompetenztatbestände 

"Fürsorge für Kriegsteilnehmer und deren Hinterblie­

bene" und "militärische Angelegenheiten" des Art. 10 

Abs. 1 Z 15, auf Art. 17 B-VG sowie Art. I des Bun­

desgesetzes BGBl.Nr. 77/1957 (11. Opferfürsorgege­
setznovelle). 
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BESONDERER TEIL 

Zu Art. I Z 1, 4 und 9 (§§ 12 Abs. 3, 42 Abs. 3 und 

63 Abs. 4 KOVG 1957) und Art. 111 (§§ 11 Abs. 5 und 

11a Abs. 20FG): 

Der Entwurf einer 48. Novelle zum ASVG sieht im Jahre 

1990 eine Erhöhung der Richtsätze für die Gewährung 

der Ausgleichszulagen um den Betrag von 300 S bei 

Ledigen und den Betrag von 430 S bei Verheirateten 

vor. Entsprechend dieser Erhöhung der Ausgleichszula­

genrichtsätze sollen 1m Bereich der Kriegsopferver­

sorgung die erhöhten Zusatz renten für Beschädigte und 

die erhöhten Waisenrenten sowie im Bereich der Opfer­

fürsorge die Unterhaltsrenten ebenfalls in gleicher 

Weise angehoben werden, weil diese Versorgungslei­

stungen wie die Ausgleichszulagen der Deckung des 

Lebensunterhaltes dienen. Eine Anpassung der ver­

gleichbaren Leistungen für witwen und Eltern nach dem 

KOVG 1957 ist nicht erforderlich, weil diese 

Versorgungsleistungen durch Verweisungen auf das 

ASVG an den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz 

gebunden sind und damit automatisch angepaßt werden. 

Zu Art. I Z 2 (§ 29 Abs.4 erster Satz KOVG 1957) und 

Art. 11 Z 8 (§ 12 Abs.4 HVG): 

Das Taggeld 1m Bereich der Kriegsopfer- und Heeres­

versorgung wurde zuletzt durch die Novelle zum KOVG 

1957 vom 23. Jänner 1975, BGBl.Nr. 94, bzw. durch die 

12. HVG-Novelle, BGBl.Nr. 95/1975, in Angleichung an 

die Regelung 1n der gesetzlichen Unfallversicherung 

(§ 195 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­

setzes, BGBl.Nr. 189/55) mit S 12,- festgesetzt. 
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Das Taggeld kann daher in Relation zu anderen ver­

gleichbaren Leistungen nicht mehr als angemessen 

angesehen werden. Um künftighin Novell ierungen aus 

Anlaß der Anpassung zu vermeiden, wird vorgeschla­

gen, das Taggeld mit einem Viertel des Krankengeldes 

zu bemessen. Eine vergleichbare Regelung wurde in der 

Unfallversicherung durch die 32. ASVG-Novelle, 

BGBl.Nr. 704/1976, eingeführt (Art. 111 Z 11). 

Zu Art. I Z 3 (§ 41 Abs. 1 Z 1 KOVG 1957), Art. 11 

Z 13 (§ 40 Abs. 1 Z 1 HVG) und Art. IV Z 2 (§ 1 Abs. 

6 Z 1 VOG): 

Durch die 46. Novelle zum ASVG, BGBl.Nr. 749/1988, 

wurden die Voraussetzungen für die Verlängerung der 

Kindeseigenschaft bis zum 27. Lebensjahr in der 

Kranken- und Pensionsversicherung neu umschrieben und 

an die entsprechende Bestimmung des Familienlasten­

ausgleichsgesetzes - FamLAG (§ 2 Abs. 1 lit. g) ange­

paßt. 

In den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 

waren bis zur 46. ASVG-Novelle solche überschreitun­

gen der Altersgrenze des 25. Lebensjahres "aner­

kannt", die wegen Erfüllung der Wehrpflicht, Zivil­

dienstpf 1 icht oder wegen sonstiger wichtiger Gründe 

gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des Studienförderungs­

gesetzes 1983 eingetreten sind; als wichtige Gründe 

werden in der zitierten Bestimmung angeführt: Krank­

heit, Schwangerschaft sowie jedes unvorhergesehene 

oder unabwendbare Ereignis, das der Studierende nicht 

selbst verschuldet hat, sofern dadurch der studiener­

folg-nachweislich beeinträchtigt wurde. 

Nach der neuen Fassung der §§ 123 Abs. 4 Z 1 und 252 

Abs. 2 Z 1 ASVG wird - wie im § 2 Abs. 1 lit. g 

FamLAG nur mehr allgemein auf "wichtige Gründe" 
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verwiesen. Diese Textierung läßt auch die Berücksich­

tigung solcher wichtiger Gründe zu, die nach § 2 Abs. 

4 des Studienförderungsgesetzes 1983 ln Betracht 

kommen, z.B. aufwendige und umfangreiche wissen­

schaftl iche Arbeiten (Dissertation und Diplomarbei­

ten), Studien im Ausland sowie ähnliche außergewöhn­

liche Studienbelastungen (wenn vom zuständigen Bun­

desminister eine Bewilligung zum längeren Bezug einer 

Studienbeihilfe erteilt wurde). 

Im Hinbl ick auf die enge Wechselbeziehung zwischen 

Familienbeihilfenrecht, Sozialversicherungsrecht und 

Versorgungs recht sollen im Sinne einer Rechtsverein­

heitlichung auch die Voraussetzungen für die Verlän­

gerung der Kindeseigenschaft im KOVG 1957, HVG und 

VOG neu geregelt werden. 

Zu Art. I Z 5 (§ 51 Abs.3 KOVG 1957) und Art. 11 Z 17 

(§ 55 Abs.4 HVG): 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung soll die 

Fälligkeit des Taggeldes klargestellt werden. 

Zu Art. I Z 6 (§ 54 Abs.1 erster Satz KOVG 1957) und 

Art. 11 Z 19 (§ 58 Abs.1 erster Satz HVG): 

Durch diese Änderung soll klargestellt werden, daß 

auch ein zu Unrecht empfangenes Taggeld dem Bund zu 

ersetzen ist. 
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Zu Art. I Z 7 ($ 55 Abs. 1 erster Satz KOVG 1957) und 

Art. VII: 

Nach § 55 Abs. 1 erster Satz unterliegt die Pfändbar­

keit von Geldleistungen nach dem KOVG unter anderem 

der Beschränkung, daß der nach § 5 des Lohnpfändungs­

gesetzes 1985 unpfändbare Betrag, mindestens aber die 

Hälfte der Bezüge freibleiben muß. 

Durch die vorgeschlagene Neufassung soll diese Be-

stimmung den entsprechenden Regelungen 

(§ 98) und des HVG (§ 60) in der Weise 

werden, daß nunmehr auch im Bereich des 

des ASVG 

angepaßt 

KOVG bei 

Pfändungen § 6 des Lohnpfändungsgesetzes 1985 anzu­

wenden ist. Hiedurch wird auch der Judikatur des 

Verfassungsgerichtshofes Rechnung getragen, der die 

seinerzeit im § 98 Abs. 1 ASVG enthaltene Bestimmung, 

wonach dem Anspruchsberechtigten die Hälfte der 

Bezüge freibleiben muß, als verfassungswidrig aufge­

hoben hat. 

Die übergangsbestimmung des Art. VII sieht vor, daß 

die vorgeschlagene Regelung nur für nach dem Inkraft­

treten dieses Bundesgesetzes erfolgende Pfändungen 

gelten soll. 

Zu Art. I Z 8 (§ 55b KOVG 1957) und Art. 11 Z 23 

(§ 94a HVG): 

Gemäß § 55b Abs. 1 KOVG 1957 und § 94a Abs. 1 HVG 

geht für die Zeit, in der ein Versorgungsberechtigter 

auf Kosten eines Trägers der Sozialhilfe verpflegt 

wird, der Rentenanspruch bis zur Höhe der Verpflegs­

kosten, höchstens jedoch bis zu 80 v.H. auf den 

Träger der Sozialhilfe über. Einen Anspruchsübergang 

auf die Länder als Träger der Behindertenhilfe sehen 

die zitierten Bestimmungen nicht vor. 
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Nach der vorgeschlagenen Ergänzung soll nunmehr der 

Anspruch auch in jenen Fällen übergehen, in denen die 

Versorgungsberechtigten in einer der in den angeführ­

ten Bestimmungen genannten Einrichtungen bzw. auf 

elner der genannten pf legestellen versorgt werden, 

wenn die Kosten vom jeweiligen Land im Rahmen der 

Behindertenhilfe getragen werden. Die vorgeschlagene 

Regelung folgt der im Bereich der Sozialversicherung 

durch die 44. Novelle zum ASVG, BGBl.Nr. 609/1987, 

vorgenommenen Ergänzung des § 324 Abs. 3 ASVG. 

Im übrigen dient die Neufassung lediglich einer 

übersichtlicheren Gestaltung dieser Rechtsvorschrift. 

Zu Art. I Z 10 (§ 71 Abs.1 erster Satz KOVG 1957) und 

Art. 11 Z 14 (§ 50 Abs. 1 erster Satz HVG): 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage beginnt die Ver­

sicherung der versicherungspflichtigen Hinterbliebe­

nen mit dem ersten Tage des Monates, der auf die 

Zustellung des die Hinterbliebenenrente zusprechenden 

Bescheides folgt. 

Obwohl die Versorgungswerber berechtigt sind, bereits 

vor der Zuerkennung einer Versorgungs leistung eine 

Bescheinigung zur Inanspruchnahme der vorläufigen 

Krankenversicherung zu beantragen, kommt es in der 

Praxis immer wieder zu Härten, weil die Bescheinigun­

gen erst verspätet beantragt werden und eine rück­

wirkende Anmeldung zur Krankenversicherung nicht 

möglich ist. Durch die vorgeschlagene Neufassung soll 

deshalb der krankenversicherungsrechtliche Schutz 

schon ab dem Zeitpunkt des Rentenanfalles eingeräumt 

werden. 
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Bestimmung enthält S 10 Abs. 6 

die 35. ASVG-Novelle, BGBl.Nr. 
585/1980, ebenfalls entsprechend geändert wurde. 

Zu Art. I Z 11 (s 111 KOVG 1957), Art. 11 Z 24 (s 97 
HVG) und Art. IV Z 5 (S ISa VOG): 

Durch die vorgeschlagenen Bestimmungen soll klarge­

stellt werden, daß die Verweisungen auf andere 

Rechtsvorschriften im KOVG 1957, HVG und VOG grund­

sätzlich dynamisch zu verstehen sind. 

Zu Art. 11 Z 1 (S 1 HVG) und Art. VIII: 

Die Novelle zum B-VG vom 23. Juni 1988, BGBl. Nr. 

341/1988, normiert die Zielsetzung, daß das Bundes­

heer nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzu­

richten ist. In Ausführung dieser Verfassungsbestim­

mung wurde auf einfachgesetzl icher Ebene durch das 

Wehrrechtsänderungsgesetz 1988, BGBl.Nr. 342 (WRÄG 

1988), zunächst die organisatorische Grundstruktur 

dieses Milizsystems verankert und mit dem neuen 
"Milizstand" ein Rechtsstatus für Wehrpflichtige 
aUßerhalb des Präsenz standes geschaffen, der den 

besonderen Bedürfnissen des Milizsystems Rechnung 

trägt. Im S 41b des Wehrgesetzes 1978 (WG 1978) 

i.d.F. des WRÄG 1988 wurden die gesetzliche Grundlage 

und der Rahmen für die freiwill igen Leistungen im 
Milizstand geschaffen. 

Nach der derzeitigen Rechtslage - welche im wesent­

lichen auf die Präsenzdienstleistung abstellt 

besteht für Gesundheitsschädigungen, die bei Tätig­

keiten im Milizstand erlitten werden, kein Rechtsan­

spruch auf Versorgung nach dem HVG. Die Einführung 
dieser aUßerhalb des Präsenzdienstes stehenden 
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militärischen Leistungstypen erfordert deshalb auch 

eine versorgungsrechtliche Absicherung der Wehr­

pflichtigen. Dies soll durch eine entsprechende 

Ergänzung des § 1 HVG geschehen. 

Diese mit der Verankerung des Milizsystems im Wehr­

recht in Zusammenhang stehende Ergänzung des HVG ist 

al s weitere einfachgesetz 1 iche Maßnahme zur Ausge­

staltung der in der eingangs erwähnten Novelle zum B-

VG normierten Zielsetzung zu sehen. 

Die Einrichtung der Freiwilligen Milizarbeit steht 

bereits seit mehr als fünf Jahren in Erprobung, ohne 

daß bisher Unfälle bei diesen Tätigkeiten gemeldet 

bzw. Versorgungsleistungen im Wege des Härteaus-

gleiches gemäß § 73a HVG dafür beantragt worden 

wären. Es ist deshalb auch künftighin nicht damit zu 

rechnen, daß Versorgungsfälle auf diesem Gebiet 

häufig auftreten, weshalb die budgetären Auswirkungen 

einer Einbeziehung in den Versorgungsschutz nach dem 

HVG in den kommenden Jahren als gering einzuschätzen 

sind. 

Das WRÄG 1988 trat in seinen wesentlichen Punkten mit 

1. Juli 1988 in Kraft. Um den Versorgungsschutz auf 

dem Gebiet der freiwilligen Leistungen im Milizstand 

möglichst lückenlos zu gewährleisten, soll die vorge­

schlagene Ergänzung des § 1 HVG ebenfalls rückwirkend 

mit 1. Juli 1988 in Kraft treten. 

Seit 1. Jänner 1988 sind Zeitsoldaten, die sich zu 

einem Wehrdienst in der Dauer von mindestens einem 

Jahr verpflichtet haben, für die Dauer dieses Wehr­

dienstes in der gesetzlichen Krankenversicherung 

teilversichert (Art. I Z 3 lit. b des Sozialrechts­

Änderungsgesetzes 1988, BGBl.Nr. 609). Seit dieser 
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Novell ierung können die in der Krankenversicherung 

teilversicherten Zeitsoldaten auch aUßerhalb der 

heereseigenen Sanitätseinrichtungen ärztliche Hilfe 
in Anspruch nehmen. 

Um eine SchlechtersteIlung gegenüber anderen Ver­

sicherten zu vermeiden, erweist sich die Erweiterung 

des versorgungsrechtlichen Schutzes hinsichtlich 

jener Gesundheitsschädigungen, die Zeitsoldaten auf 

dem Hin- und Rückweg zu einer ärztlichen Betreuungs­

stelle aUßerhalb der militärischen. Einrichtungen 

erleiden, als erforderlich. Eine vergleichbare Rege­

lung findet sich in § 175 Abs. 2 Z 2 ASVG. 

Eine weitere Änderung im Wehrrecht, die den § 1 HVG 

betrifft, ist der ersatzlose Entfall des § 35 WG 1978 

(Art. I Z 36 des WRÄG 1988). In den bereits erwähnten 

Erläuterungen zur Regierungsvorlage des WRÄG 1988 

wurde dies damit begründet, daß diese Regelung nach 

den Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht mehr von 

praktischer Bedeutung war. Die Verweisung auf diese 

Bestimmung bei der Umschreibung der Arten des Prä­

senzdienstes kann daher auch im HVG entfallen. Im 

übrigen ist die Definitron des ordentlichen und 

außerordentlichen Präsenzdienstes zur Gänze im § 27 
WG 1978 enthalten. 

Die Novellierung des § 1 HVG wurde auch zum Anlaß 

genommen, diese Bestimmung übersichtlicher zu ge­

stal ten. Dies soll durch eine Zusammenfassung der 

die Wegunfälle betreffenden Tatbestände ln einem 

elgenen Absatz (nunmehr Abs. 2) sowie durch eine 

rein textliche Neufassung des bisherigen Abs. 2 

(nunmehr Abs. 3) erreicht werden • Weiters soll die 
Rechtsgrundlage der Hinterbliebenenversorgung aus 
dem Abs. 1 herausgelöst werden und in einem eigenen 
Absatz Platz finden. 
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Zu Art. 11 Z 2, 5, 7, 10 bis 12, 15, 16, 18 und 20 

(§§ 4 Abs. 1 Z 2, 11 Abs. 2 zweiter Satz, 12 Abs. 1, 

17 Abs. 4, 23 Abs. 5, 31 Abs. 1 erster Satz, 55 Abs. 

1 erster Halbsatz und 2, 56 Abs. 1 und 61 Abs. 3 

erster Halbsatz HVG): 

Durch die Bestimmung des § 23 Abs. 5 ist gewähr­

leistet, daß die Renten für Schwerbeschädigte zumin­

dest in der Höhe geleistet werden, die im Falle eines 

Anspruches auf Grund- und Zusatz rente gemäß §§ 11 und 

12 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl.Nr. 

172 (KOVG 1957), gebühren würden. Entsprechende 

Regelungen, die eine Mindestversorgung sichern, 

finden sich auch bei Hinterbliebenen, denen die 

Differenz zwischen der HVG-Rente und der im Falle 

eines Anspruches nach dem KOVG 1957 gebührenden Rente 

durch eine eigene Leistung (Zusatz rente) abgegolten 

wird (§ 33 Abs. 2, § 41 Abs. 2 und § 45). 

Aus systematischen Gründen und zur Verwaltungsverein­

fachung soll der Erhöhungsbetrag gemäß § 23 Abs. 5 

ebenfall s als eigener Leistungsanspruch konstruiert 

werden. In diesem Zusammenhang soll auch der Anfalls­

zei tpunkt dieser Erhöhung eindeutig gerege 1 t werden 

(§ 55 Abs. 1). Ferner soll klargestell t werden, daß 

bei Zuerkennung einer Rente nach einer Minderung der 

Erwerbsfähigkeit (MdE) von mindestens 50 v.H. oder 

bei einer entsprechenden Erhöhung einer bisher gemäß 

einer MdE von weniger als 50 v.H. geleisteten Teil­

rente von Amts wegen auch über den Anspruch auf 

Erhöhung gemäß § 23 Abs. 5 zu entscheiden ist (§ 55 

Abs. 2). 

Die Änderungen 1n den §§ 4 Abs. 1 Z 2, 11 Abs. 2 

zweiter Satz, 12 Abs. 1, 17 Abs. 4, 31 Abs. 1 erster 
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Satz, 56 Abs. 1 und 61 Abs. 3 erster Halbsatz sind 

redaktionell bedingt. 

Zu Art. 11 Z 3 und 22(§ 5 Abs. 4 erster Satz und § 83 

Abs. 2 zweiter Satz HVG): 

Nach dem geltenden Gesetzestext trifft die Anzeige­

pflicht gemäß § 5 Abs. 4 HVG die zur ärztlichen 

Betreuung berufenen mi 1 i tär ischen Dienststellen. In 

der Praxis stellen diese Dienststellen jedoch nur 

fest, ob eine Gesundheitsschädigung vorliegt. Die 

Anzeige an das Landesinvalidenamt wird vom zuständi­

gen Militärkommando vorgenommen. Diese Praxis hat 

sich bewährt und soll daher nunmehr gesetzlich veran­

kert werden. 

Weiters soll klargestellt werden, daß Gesundheits­

schädigungen nur von einem Militärarzt (§ 18 Abs. 2 

des Heeresgebtihrengesetzes 1985) festgestellt werden 

dürfen. 

Zu Art. 11 Z 4 und 9 (§ 6 Abs. 1 letzer Satz und § 15 

Abs. 1 letzter Satz HVG): 

In der Kriegsopferversorgung haben erwerbsfähige 

Schwerbeschädigte nur dann Anspruch auf unentgel t­

liche Heilfürsorge und orthopäde Versorgung für alle 

Leiden, wenn sie eine Zusatz rente beziehen und weder 

der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen noch 

Anspruch auf Unfallheilbehandlung gegen den Träger 

der gesetzlichen Unfallversicherung haben. 

Durch die vorgeschlagene Neufassung soll der Anspruch 

auf unentgeltliche Heilfürsorge und orthopädische 

Versorgung auch für erwerbsfähige Schwerbeschädigte 

nach dem HVG an den Bezug einer einkommensabhängigen 
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Leistung, die mit der Zusatz rente im KOVG 1957 ver­

gleichbar ist, gebunden werden. 

Zu Art. 11 Z 6 (§ 11 Abs. 3 HVG): 

Gemäß § 11 Abs. 2 wird die Rente bei der Berechnung 

des Krankengeldes insofern berücksichtigt, al s das 

Krankengeld um ein Dreißigstel der Rente (einschließ­

lich des Erhöhungsbetrages und der Familienzuschläge) 

gekürzt wird. 

Um zu vermeiden, daß ein zugeteilter Beschädigter im 

Falle einer rückwirkenden Rentenzuerkennung für den 

gleichen Zeitraum Krankengeld und die Rentenleistung 

(einschl ießl ich des Erhöhungsbetrages und der Fami­

lienzuschläge) in vollem Ausmaß bezieht, soll ein be­

reits geleistetes Krankengeld auf eine für den glei­

chen Zeitraum gebührende Rente angerechnet werden. 

Zu Art. 11 Z 21 (§ 67 Abs. 1 und 2 HVG): 

Durch die Neufassung des § 67 Abs. 1 und 2 soll die 

Möglichkeit geschaffen werden, die Versorgungslei­

stung auch dann teilweise zu versagen, wenn der 

versorgungsberechtigte ohne triftigen Grund einer 

schriftlichen Aufforderung zum Erscheinen zu einer 

ärztl ichen Untersuchung nicht entspricht. oder sich 

weigert, die zur Durchführung des Verfahrens unerläß-

lichen Angaben zu machen. 

Die Novellierung soll auch zum Anlaß genommen werden, 

die Abs. 1 und 2 des § 67 übersicht 1 icher zu ge-

stalten. 
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Zu Art. IV Z 3 (§ 5 Abs. 2 VOG): 

Seit der Novelle zum KOVG 1957 vom 29. April 1980, 

BGBl. Nr. 225, ist die orthopädische Versorgung nun­

mehr ausschließlich im § 32 KOVG 1957 sowi~ der 

Anlage zu dieser Bestimmung geregelt. Im § 5 Abs. 2 

des Bundesgesetzes über die Gewährung von Hilfe­

leistungen an Opfer von Verbrechen hätte daher die 

Anführung des § 33 KOVG 1957 zu entfallen. 

Zu Art. IV Z 4 (§ 8 Abs. 4 VOG): 

Durch die vorgeschlagene Neufassung soll näher um­

schrieben werden, welche Leistungen des Bundesge­

setzes über die Gewährung von Hilfeleistungen an 

Opfer von Verbrechen als Geldleistungen 1m Sinne 

dieser Bestimmung zu verstehen sind. 

Zu Art. V Z 1 und 2 (§ 2 KOPG): 

Schon bisher wurden bei der Gewährung von Darlehen 

aus dem Kriegsopferfonds die für die Entscheidung 

über elne allfäll ige Darlehensbewilligung erforder­

lichen Erhebungen von den Landesinvalidenämtern nach 

detaillierten Richtlinien des Beirates durchgeführt. 
Aus Gründen 

deshalb die 
der Verwal tungsvereinfachung sollen 

Landesinval idenämter auch mit der Ent-

scheidung über die Darlehensgewährung betraut werden, 

zumal hiedurch die einhei tl iche Durchführung nicht 

gefährdet wird und auch andere Gründe eine zentrale 

Vergabe der Da~lehen nicht erfordern. 

Die übrigen Änderungen im § 2 sind redaktionell 
bedingt. 
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Zu Art. VI (§ 3 Abs. 4 Ehrengaben- und Hilfsfonds­

gesetz): 

1988 wurde der Fonds zur besonderen Hilfe für hilfs­

bedürftige Widerstandskämpfer und Opfer der politi-
Aus diesem Fonds können 

private Einrichtungen 
sehen Verfolgung errichtet. 

auch bisher 
Zuwendungen erhalten, wenn sie sich überwiegend der 

Betreuung der angeführten Personen widmen. 

gemeinnützige 

Da sich die Einrichtungen, die diese Funktion tradi­

tionell erfüllen, immer mehr auch der Bet_reuung und 

Ehrung Hinterbl iebener zuwenden, soll für sie auch 

die Möglichkeit geschaffen werden, für diese Aktivi­

täten Zuwendungen aus dem Fonds zu erhalten. 
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zu Zl. 41.010/2-1/89 

TEX T G E GEN ÜBE R S TEL L U N G 

KRIEGSOPFERVERSORGUNGSGESETZ 1957 

Geltende Fassung 

§ 12 Abs. 3: 

(3) Die Zusatzrente ist in­
soweit zu erhöhen, als das 
monatliche Einkommen (§ 13) ohne 
Berücksichtigung der Grundrente 
und einer allfälligen Schwerst­
beschädigtenzulage den Betrag 
von 3156 S nicht erreicht. An 
die Stelle des vorangeführten 
Betrages tritt mit Wirkung vom 
1. Jänner 1989 und in der Folge 
vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
der unter Bedachtnahme auf § 63 
vervielfachte Betrag. 

§ 29 Abs. 4 erster Satz: 

Für die im Abs. 1 bezeichnete 
Dauer gebührt dem Beschädigten, 
dem ein Familiengeld lediglich 
aus dem Grunde nicht zu leisten 
ist, weil er den Unterhai t von 
Angehörigen nicht bestritten 
hat, an Stelle des Famil iengel­
des ein Taggeld in Höhe von 12 
S. 

§ 41 Abs. 1 Z 1: 

1. wegen wissenschaftlicher 
oder sonstiger regelmäßiger 
Schul- oder Berufsausbildung 
sich noch nicht selbst erhalten 
kann, bis zur ordnungsmäßigen 
Beendigung der Ausbildung, 
längstens jedoch bis zur Vollen­
dung des 25. Lebensjahres. 
Dieser Zeitraum verlängert sich 
höchstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres, wenn die Be-
rufsausbildung über das 25. 
Lebens jahr hinaus andauert, die 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 12 Abs. 3: 

(3) Die Zusatz rente ist 
insoweit zu erhöhen, als das 
monatliche Einkommen (§ 13) ohne 
Berücksichtigung der Grundrente 
und einer allfäll igen Schwerst­
beschädigten zulage den Betrag 
von 3.538 S nicht erreicht. An 
die stelle des vorangeführten 
Betrages tritt mit Wirkung vom 
1. Jänner 1991 und in der 
Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme 
auf § 63 vervielfachte Betrag. 

§ 29 Abs. 4 erster Satz: 

Für die im Abs. 1 bezeichnete 
Dauer gebührt dem Beschädigten, 
dem ein Familiengeld lediglich 
aus dem Grunde nicht zu leisten 
ist, weil er den Unterhalt von 
Angehörigen nicht bestritten 
hat, an Stelle des Familiengel­
des ein Taggeld in Höhe eines 
Viertels des nach § 28 Abs. 1 
und 2 zu errechnenden Kranken­
geldes. 

§ 41 Abs. 1 Z 1: 

1. wegen wissenschaft I icher 
oder sonstiger regelmäßiger 
Schul- oder Berufsausbildung 
sich noch nicht selbst erhalten 
kann, bis zur ordnungsmäßigen 
Beendigung der Ausbildung, 
längstens jedoch bis zur Vollen­
dung des 25. Lebensjahres. 
Dieser zeitraum verlängert sich 
höchstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres I wenn die Be-
rufsausbildung über das 25. 
Lebens jahr hinaus andauert, die 
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Waise ein ordentliches studium 
betreibt und eine Studiendauer 
im Sinne des § 2 Abs. 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1983, 
BGBI. Nr. 436, nicht über­
schreitet. überschreitungen, die 
wegen Erfüllung der Wehrpflicht, 
der Zivildienstpflicht oder we­
gen sonstiger wichtiger Gründe 
gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz 
des Studienförderungsgesetzes 
1983 eintreten, sind hiebei 
außer Betracht zu lassen; 

§ 42 Abs. 3: 

(3) Die wegen Selbsterhal­
tungsunfähigkeit gemäß § 41 
Abs. 1 über das vollendete 18. 
Lebensjahr geleistete Waisen­
rente und die Doppelwaisenrente 
sind insoweit zu erhöhen, als 
das monatliche Einkommen (§ 13) 
bei einfach verwaisten Waisen 
den Betrag von 2412 S und bei 
Doppelwaisen den Betrag von 
3795 S nicht erreicht. An die 
Stelle der vorangeführten Beträ­
ge treten mit Wirkung vom 1. 
Jänner 1989 und in der Folge vom 
1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 63 
vervielfachten Beträge. 

§ 51 Abs. 3: 

(3) Krankengeld, Familien­
geid, Gebührnisse für das Ster­
bevierteljahr und Sterbegeld 
werden mit der Erfüllung der 
gesetzlichen Voraussetzungen 
fällig. 

§ 54 Abs. 1 erster Satz: 

Zu Unrecht empfangene Rentenbe­
züge und sonstige Geldleistungen 
einschließlich eines von einem 
Träger der Krankenversicherung 
für Rechnung des Bundes gezahl­
ten Kranken- und Familiengeldes 
sind dem Bund zu ersetzen. 

- 2 -
Waise ein ordentliches studium 
betreibt und eine Studiendauer 
im Sinne des § 2 Abs. 3 des 
Studienförderungsgesetzes 1983, 
BGBI.Nr. 436, ohne wichtige 
Gründe nicht überschreitet; 

§ 42 Abs. 3 

( 3) Die wegen Selbsterhal­
tungsunfähigkeit gemäß § 41 Abs. 
1 über das vollendete 18. Le­
bensjahr geleistete Waisenrente 
und die Doppelwaisenrente sind 
insoweit zu erhöhen, als das 
monatliche Einkommen (§ 13) bei 
einfach verwaisten Waisen den 
Betrag von 2.775 S und bei Dop­
pelwaisen den Betrag von 4.194 S 
nicht erreicht. An die Stelle 
der vorangeführten Beträge tre­
ten mit Wirkung vom 1. Jänner 
1991 und in der Folge mit 1. 
Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 63 
vervielfachten Beträge. 

§ 51 Abs. 3: 

(3) Krankengeld, Familien­
geid, Taggeld, Gebührnisse für 
das Sterbeviertel jahr und Ster­
begeld werden mit der Erfüllung 
der gesetzlichen Voraussetzungen 
fällig. 

§ 54 Abs. 1 erster Satz: 

Zu Unrecht empfangene Rentenbe­
züge und sonstige Geldleistungen 
einschließlich eines von einem 
Träger der Krankenversicherung 
für Rechnung des Bundes gezahl­
ten Kranken-, Familien- und 
Taggeldes sind dem Bund zu er­
setzen. 
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S 55 Abs. 1 erster Satz: 

Die Ansprüche auf Geldleistungen 
nach diesem Bundesgesetze kön­
nen, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, rechts­
wirksam nur zur Deckung von 
gesetzlichen Unterhaltsansprü­
chen gegen den Versorgungsbe­
rechtigten verpfändet oder ge­
pfändet werden, und zwar mit der 
Beschränkung, daß der nach § 5 
des Lohnpfändungsgesetzes 1985, 
BGBl. Nr. 450, nicht der Pfän­
dung unterliegende Betrag, min­
destens aber die Hälfte der 
Bezüge freibleiben muß. 

S 55b: 

§ 55b. (1) Wird einVersor­
gungsberechtigter auf Kosten 
eines Trägers der sozialhil­
fe in einem Pflege-, Wohn­
oder Altenheim, in einer Anstalt 
oder einem Heim für Geistes­
kranke oder Süchtige oder in 
einer ähnlichen Einrichtung bzw. 
außerhalb einer dieser Einrich­
tungen im Rahmen eines Familien­
verbandes oder auf einer von 
einem Träger der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege oder von einer 
kirchlichen oder anderen karita­
tiven Vereinigung geführten 
Pflegestelle verpflegt, so geht 
für die zeit dieser Pflege der 
Anspruch auf Beschädigten(Hin­
terbliebenen)rente, Schwerstbe­
schädigtenzulage und Zuschuß zu 
den Kosten für Diätverpflegung 
bis zur Höhe der Verpflegs­
kosten, höchstens jedoch bis zu 
80 v.H., wenn der Versorgungs­
berechtigte auf Grund einer ge­
setzlichen Verpflichtung für 
den UnterhaI t eines Angehörigen 
zu sorgen hat, bis zu 50 v.H. 
dieses Anspruches auf den Träger 
der Sozialhilfe über. Der vom 
Anspruchsübergang erfaßte Be­
trag vermindert sich für jeden 
weiteren unterhaltsberechtigten 
Angehörigen um je 10 v. H. die-
ses Anspruches. Wenn und soweit 
die Verpflegskosten durch den 

- 3 -

§ 55 Abs. 1 erster Satz: 

Die Ansprüche auf Geldleistungen 
nach diesem Bundesgesetz dür­
fen, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, rechts­
wirksam nur zur Deckung von 
gesetzlichen Unterhaltsansprü­
chen gegen den Versorgungsbe­
rechtigten verpfändet oder ge­
pfändet werden, wobei § 6 des 
Lohnpfändungsgesetzes 1985, 
BGBl.Nr. 450, anzuwenden ist. 

§ 55b: 

§ 55b. (1) Wird ein Versor­
gungsberechtigter auf Kosten 
eines Trägers der Sozialhilfe 
oder eines Landes im Rahmen der 
Behindertenhilfe 

1. in einem Pf lege-, Wohn­
oder Altenheim, 

2. in einer Anstal t (einem 
Heim) für Geisteskranke oder 
Süchtige oder in einer ähnlichen 
Einrichtung, 

3. außerhalb einer der in Z 
1 und 2 angeführten Einrichtun­
gen im Rahmen d~s Familienver­
bandes oder 

4. auf einer von einem 
Träger der öffentlichen Wohl­
fahrtspflege, einer kirchlichen 
oder anderen karitativen Ver­
einigung geführten Pflegestelle 

verpflegt, so geht für die Zeit 
dieser Pflege der Anspruch auf 
Beschädigten- oder Hinterbliebe­
nenrente, Schwerstbeschädigten­
zulage und Zuschuß zu den Kosten 
für Diätverpflegung bis zur Höhe 
der Verpflegskosten, höchstens 
jedoch bis zu 80 v.H., wenn der 
Versorgungsberechtigte auf 
Grund einer gesetzlichen Ver­
pflichtung für den Unterhalt 
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vom Anspruchsübergang erfaßten 
Betrag noch nicht gedeckt sind, 
geht auch ein allfälliger 
Anspruch auf Hilflosenzulage, 
Pflege- oder Blindenzulage 
höchstens bis zu 80 v. H. auf 
den Träger der Sozialhilfe über. 
Der Anspruchsübergang tritt mit 
dem auf die Verständigung des 
Landesinvalidenamtes durch den 
Sozialhilfeträger folgenden Mo­
nat für die Dauer der Pflege 
ein. Die dem Versorgungsberech­
tigten zu belassenden Beträge 
können vom Landesinvalidenamt 
unmittelbar an die unterhaltsbe­
rechtigten Angehörigen ausge­
zahlt werden. 

( 2 ) Hat das Landesinva-
lidenamt Leistungen angewiesen, 
auf die dem Versorgungsbe­
rechtigten gemäß Abs. 1 kein An­
spruch mehr zustand, so kann es 
diese Leistungen auf die gemäß 
Abs. 1 zu belassenden Beträge 
(einschließlich der Sonderzah­
lungen gemäß § 109) anrechnen. 

(3) Gleichartige Ansprüche 
gegen die Träger der Sozialver­
sicherung gehen dem Anspruch 
gemäß Abs. 1 vor. 

§ 63 Abs. 4: 

(4) Die Bestimmungen der 
Abs. 2 und 3 f inden auf die in 
den §§ 11, 12, 14, 16, 20, 42, 
46 Abs. 1 bis 3, 46b, 56, 74 und 
im Abschnitt VII der Anlage zu 
§ 32 angeführten Beträge mit der 
Einschränkung Anwendung, daß 
die in den §§ 14 und 46b ange-

- 4 -
eines Angehörigen zu sorgen hat, 
bis zu 50 v.H. dieses Anspruches 
auf den Träger der Sozialhilfe 
oder das jeweilige Land über. 
Der vom Anspruchsübergang er­
faßte Betrag vermindert sich für 
jeden weiteren unterhaltsberech­
tigten Angehörigen um je 10 v.H. 
dieses Anspruches. Wenn und 
soweit die Verpflegskosten durch 
den vom Anspruchsübergang er­
faßten Betrag noch nicht gedeckt 
sind, geht auch ein allfälliger 
Anspruch auf Hilflosenzulage, 
Pflege- oder Blindenzulage höch­
stens bis zu 80 v.H. auf den 
Träger der Sozialhilfe oder das 
jeweilige Land über. 

(2) Der Anspruchsübergang 
tritt mit dem auf die Verständi­
gung des Landesinvalidenamtes 
durch den Sozialhilfeträger oder 
das jeweilige Land folgenden 
Monat für die Dauer der Pflege 
ein. Die dem Versorgungsberech­
tigten zu belassenden Beträge 
dürfen vom Landesinvalidenamt 
unmittelbar an die unterhaltsbe­
rechtigten Angehörigen ausge­
zahlt werden. 

(3) Hat das Landesinvali­
denamt Leistungen angewiesen, 
auf die dem Versorgungsberech­
tigten gemäß Abs. 1 kein An­
spruch mehr zustand, so sind 
diese Leistungen auf die gemäß 
Abs. 1 zu belassenden Beträge 
(einschließlich der Sonderzah­
lungen gemäß § 109) anzurech­
nen. 

(4) Gleichartige Ansprüche 
gegen die Träger der Sozial ver­
sicherung gehen dem Anspruch 
gemäß Abs. 1 vor. 

§ 63 Abs. 4: 

(4) Die Bestimmungen der 
Abs. 2 und 3 finden auf die in 
den §§ 11, 12, 14, 16, 20, 42, 
46 Abs. 1 bis 3, 46b, 56, 74 und 
im Abschnitt VII der Anlage zu 
§ 32 angeführten Beträge mit der 
Einschränkung Anwendung, daß 
die in den §§ 14 und 46b ange-

255/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)50 von 71

www.parlament.gv.at



führten Beträge der mit Wirk­
samkeit vom 1. Jänner 1973 , die 
im § 46 Abs. 3 angeführten 
Beträge der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1976, die in den §§ 
16,74 und im Abschnitt VII der 
Anlage zu § 32 angeführten 
Beträge der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1978, die 1n den 
§§ 11, 42 Abs. 1 und 56 
angeführten Beträge der mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1981, 
der im § 20 angeführte Betrag 
der mit Wirksamkeit vom 1. 
Jänner 1983, die in den §§ 12 
Abs. 2 und 46 Abs. 1 und 2 
angeführten Beträge der mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1985 
und die in den §§ 12 Abs. 3 und 
42 Abs. 3 angeführten Beträge 
der mi t Wirksamkei t vom 1. 
Jänner 1989 vorzunehmenden 
Anpassung zugrunde zu legen 
sind. 

§ 71 Abs. 1 erster Satz: 

Die Versicherung der versiche­
rungspflichtigen Personen (§ 
68) beginnt, soweit im Abs. 2 
nichts anderes bestimmt wird, 
mit dem ersten Tage des Monates, 
der auf die Zustellung des die 
Hinterbliebenenrente zuspre­
chenden Bescheides folgt. 

§ 111. (entfallen) 

- 5 -
führten Beträge der mit Wirk­
samkeit vom 1. Jänner 1973 , die 
im § 46 Abs. 3 angeführten Be­
träge der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1976, die in den §§ 
16,74 und im Abschnitt VII der 
Anlage zu § 32 angeführten Be­
träge der mit Wirksamkeit vom 1. 
Jänner 1978, die in den §§ 11, 
42 Abs. 1 und 56 angeführten 
Beträge der mit W;i.rksamkei t vom 
1. Jänner 1981, der im § 20 
angeführte Betrag der mit Wirk­
samkeit vom 1. Jänner 1983, die 
in den §§ 12 Abs. 2 und 46 Abs. 
1 und 2 angeführten Beträge der 
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
1985 und die in den §§ 12 Abs. 3 
und 42 Abs. 3 angeführten Beträ­
ge der mit Wirksamkeit vom 1. 
Jänner 1991 vorzunehmenden An­
passung zugrunde zu legen sind. 

§ 71 Abs. 1 erster Satz: 

Die Versicherung der versiche­
rungspflichtigen Personen 
(§ 68) beginnt, soweit im Abs. 2 
nichts anderes bestimmt wird, 
mit dem Tag des Anfalles der 
Hinterbliebenenrente. 

§ 111: 

§ 111. Soweit in diesem 
Bundesgesetz auf Bestimmungen 
anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer je­
weils geltenden Fassung anzuwen­
den. 
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TEX T G E GEN U B E R S TEL L U N G 

HEERESVERSORGUNGSGESETZ 

Geltende Fassung 

§ 1: 

§ 1. (1) Eine Gesundheits­
schädigung, die ein Soldat in­
folge des ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdien­
stes (§§ 27 und 35 des Wehrge­
setzes 1978, BGBl. Nr. 150), 
einschließlich einer allfälligen 
beruflichen Bildung im freiwil­
lig verlängerten Grundwehrdienst 
oder im Wehrdienst als Zeitsol­
dat, erlitten hat, wird nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes 
als Dienstbeschädigung entschä­
digt (§ 2). Das gleiche gilt für 
eine Gesundheitsschädigung, die 
ein Wehrpflichtiger (S 16 des 
Wehrgesetzes 1978) 

a) bei der Meldung (S 15 
Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978) 
oder Stellung (§ 24 des Wehrge­
setzes 1978), 

b) bei der Teilnahme an 
Inspektionen und Instruktionen 
(§ 33a des Wehrgesetzes, BGBl. 
Nr. 181/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 
89/1974), 

c) bei der 
Bekleidungs- und 
genständen (§ 42 
zes 1978), 

Verwahrung von 
Ausrüstungsge­
des Wehrgeset-

d) auf dem Wege zum Antritt 
des Präsenzdienstes oder auf dem 
Heimweg nach dem Ausscheiden aus 
dem Präsenzdienst, 

e) auf dem Wege zur oder 
von der Meldung oder Stellung, 

f) auf dem Wege zur 
Teilnahme an Inspektionen oder 
Instruktionen oder auf dem Heim­
weg, 

Vorgeschlagene Fassung 

SI: 

§ 1. (1) Eine Gesundheits­
schädigung , die ein Soldat in­
folge des ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdien­
stes (§ 27 des Wehrgesetzes 
1978, BGBI.Nr. 150), einschließ­
lich einer beruflichen Bildung 
im freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst oder im Wehr­
dienst als Zeitsoldat, erl itten 
hat, ist nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes als Dienstbeschä­
digung zu entschädigen (§ 2). 
Das gleiche gilt für eine Ge­
sundheitsschädigung, die ein 
Wehrpflichtiger (§ 16 des Wehr­
gesetzes 1978) bei folgenden 
Tätigkeiten erlitten hat: 

1. bei der Meldung (§ 15 
Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978) 
oder Stellung (§ 24 des Wehrge­
setzes 1978), 

2. bei der Teilnahme an 
Inspektionen und Instruktionen 
(§ 33a des Wehrgesetzes, 
BGBL Nr. 181/1955, in der Fas­
sung des Bundesgesetzes BGBI.Nr. 
89/1974), 

3. bei der Verwahrung von 
Bekleidungs- und Ausrüstungsge­
genständen (§ 42 des Wehrge­
setzes 1978), 

4. bei Tätigkeiten im 
Milizstand als Organ des Bundes 
in Vollziehung militärischer 
Angelegenheiten (§ 41b des 
Wehrgesetzes 1978). 
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g) im Falle der Ubergabe 
von Bekleidungs und Aus­
rüstungsgegenständen auf dem 
Wege zur militärischen Dienst­
stelle oder auf dem Heimweg, 

h) im Falle einer Dienst­
freisteIlung auf dem Wege vom 
Ort der militärischen Dienst­
leistung zum Ort des bewilligten 
Aufenthal tes oder auf dem Rück­
weg, 

i) bei einem Ausgang auf 
dem Hin- oder Rückweg zwischen 
der Wohnung und dem Ort der 
militärischen Dienstleistung, 

j) auf dem mit der unbaren 
Uberweisung von Bezügen nach dem 
Heeresgebührengesetz 1985, BGBI. 
Nr. 87, . zusammenhängenden Weg 
zwischen der Wohnung, dem Ort 
der militärischen Dienst­
leistung oder im Falle einer be­
ruflichen Bildung dem Ausbil­
dungsort und einem Geldinstitut 
zum Zweck der Behebung von 
Bezügen und anschließend auf dem 
Weg zurück zur Wohnung, dem Ort 
der militärischen Dienstleistung 
oder dem Ausbildungsort, 

k) im Falle einer beruf­
lichen Bildung im freiwillig 
verlängerten Grundwehrdienst 
oder im Wehrdienst als Zeit­
soldat auf dem Hin- oder Rückweg 
zwischen dem Ausbildungsort und 
dem Ort der militärischen 
Dienstleistung oder der Wohnung 
oder des bewilligten Aufenthal­
tes, 

1) oder auf einem Weg gemäß 
lit. d bis k im Rahmen einer 
Fahrgemeinschaft 

erlitten hat. Eine Gesund­
heitsschädigung, die auf einem 
Weg gemäß lit. d bis k erlitten 
wird, ist jedoch dann nicht al s 
Dienstbeschädigung zu entschädi­
gen, wenn sie auf ein grob fahr­
lässiges VerhaI ten des Wehr­
pflichtigen zurückzuführen ist. 
Hat das schädigende Ereignis den 
Tod verursacht, so sind die 
Hinterbliebenen versorgungsbe-

- 7 -
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berechtigt. Die Angehörigen der 
Vermißten stehen den Hinter­
bliebenen gleich. 

(2) Eine Gesundheitsschädi­
gung, die eine Person ohne 
Zusammenhang mit einer Funktion 
im Sinne des § 1 Abs. 3 des 
Wehrgesetzes 1978 durch einen 
von ihr nicht verschuldeten 
Unfall erlitten hat, wird wie 
eine Dienstbeschädigung entschä­
digt, wenn dieser Unfall 

a) durch ein Kraftfahrzeug 
des Bundes, das im Bereich des 
Bundesheeres oder der Heeresver­
waltung verwendet wird und durch 
Bewaffnung, Panzerung oder son­
stige Vorrichtungen für den un­
mittelbaren Kampfeinsatz beson­
ders gebaut und ausgerüstet ist, 
oder 

b) durch ein sonstiges 
Fahrzeug des Bundes, das im 
Bereich des Bundesheeres oder 
der Heeresverwaltung verwendet 
wird, sofern es sich im Einsatz 
gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrge­
setzes 1978 oder auf einer Ein­
satzübungsfahrt befindet, 

verursacht worden ist. Ebenso 
wird eine Gesundheitsschädigung, 
die eine Person ohne Zusammen­
hang mit einer Funktion im Sinne 
des § 1 Abs. 3 des Wehrgesetzes 
1978 durch eine von ihr nicht 
verschuldete Verwicklung in 
militärische Handlungen des 
Bundesheeres oder durch eine 
von ihr nicht verschuldete 
Einwirkung von Waffen und 
sonstigen Kampfmitteln als Folge 
militärischer Maßnahmen des 
Bundesheeres erlitten hat, wie 
eine Dienstbeschädigung ent­
schädigt. 
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(2) Eine Gesundheitsschädi­
gung, die ein Wehrpflichtiger 
auf einem der folgenden Wege 
erlitten hat, ist ebenfalls als 
Dienstbeschädigung zu entschädi­
gen, wenn sie nicht auf ein grob 
fahrlässiges Verhalten des Wehr­
pflichtigen zurückzuführen ist: 

1. auf dem Weg zum Antritt 
des Präsenzdienstes oder auf dem 
Heimweg nach dem Ausscheiden aus 
dem Präsenzdienst, 

2. auf dem Weg zur oder von 
der Meldung oder Stellung, 

3. auf dem Weg zur Teilnah­
me an Inspektionen oder Instruk­
tionen oder auf dem Heimweg, 

4. im Falle der übergabe 
von Bekleidungs- und Aus­
rüstungsgegenständen auf dem Weg 
zur militärischen Dienststelle 
oder auf dem Heimweg, 

5. im Falle einer Dienst­
freisteilung auf dem Weg vom Ort 
der militärischen Dienstleistung 
zum Ort des bewill igten Aufent­
haltes oder auf dem Rückweg, 

6. im Falle eines Ausganges 
auf dem Hin- oder Rückweg 
zwischen der Wohnung und dem Ort 
der militärischen Dienstlei­
stung, 

7. auf dem mit der unbaren 
Überweisung von Bezügen nach 
dem Heeresgebührengesetz 1985, 
BGBI.Nr. 87, zusammenhängenden 
Weg zwischen der Wohnung, dem 
Ort der militärischen Dienst­
leistung oder im Falle einer 
beruflichen Bildung dem Ausbil­
dungsort und einem Geldinstitut 
zum Zweck der Behebung von Bezü­
gen und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Wohnung, dem Ort der 
militärischen Dienstleistung 
oder dem Ausbildungsort, 

255/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)54 von 71

www.parlament.gv.at



- 9 -

8. im Falle einer beruf­
lichen Bildung im freiwillig 
verlängerten Grundwehrdienst 
oder im Wehrdienst als Zeitsol­
dat auf dem Hin- oder Rückweg 
zwischen dem Ausbildungsort und 
dem Ort der militärischen 
Dienstleistung oder der Wohnung 
oder des bewill igten Aufentha 1-
tes, 

9. im Falle des Vorl iegens 
eines krankenversicherungs­
rechtlichen Schutzes nach dem 
Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz, BGBl.Nr. 189/1955, 
im Wehrdienst als Zeitsoldat auf 
einem Weg vom Ort der militäri­
schen Dienstleistung oder Aus­
bildungsort zu einer vor dem 
Verlassen dieses Ortes dort 
bekanntgegebenen ärztlichen 
Untersuchungsstelle <freiberuf­
lich tätiger Arzt, Ambulatorium, 
Krankenanstalt) zum Zweck der 
Inanspruchnahme ärztlicher Hil­
fe, Zahnbehandlung oder der 
Durchführung einer Gesundenun­
tersuchung und anschi ießend auf 
dem Weg zurück zum Ort der mili­
tärischen Dienstleistung, Aus­
bildungsort oder zur Wohnung, 
ferner auf dem Weg vom Ort der 
militärischen Dienstleistung, 
Ausbildungsort oder von der 
Wohnung zu einer ärztlichen 
Untersuchungsstelle, wenn sich 
der Versicherte der Untersuchung 
auf Grund einer gesetz lichen 
Vorschrift oder einer Anordnung 
des Versicherungsträgers oder 
des Leiters der militärischen 
Dienststelle unterziehen muß und 
anschi ießend auf dem Weg zurück 
zum Ort der militärischen 
Dienstleistung, Ausbildungsort 
oder zur Wohnung, 

10. auf dem Weg zu einer 
Tätigkeit im Milizstand als 
Organ des Bundes in Vollziehung 
militärischer Angelegenheiten 
oder auf dem Heimweg, 

11. auf einem Weg gemäß Z 1 
bis 10 im Rahmen einer Fahrge­
meinschaft. 
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(3) Ober die Leistungen 
nach diesem Bundesgesetz 
hinausgehende Ansprüche auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt. 

(4) Versorgungsberechtigt 
sind nur österreichische 
Staatsbürger. 

- 10 -
(3) Eine Gesundheitsschädi­

gung , die eine Person ohne Zu­
sammenhang mit einer Funktion im 
Sinne des § 1 Abs. 3 des Wehrge­
setzes 1978 unverschuldet erlit­
ten hat, ist wie eine Dienstbe­
schädigung zu entschädigen, wenn 
die Gesundheitsschädigung verur­
sacht wurde: 

1. durch ein Kraftfahrzeug 
des Bundes, das im Bereich des 
Bundesheeres oder der Heeresver­
waltung verwendet wird und durch 
Bewaffnung, Panzerung oder son­
stige Vorrichtungen für den 
unmittelbaren Kampfeinsatz be­
sonders gebaut und ausgerüstet 
ist, oder 

2. durch ein sonstiges 
Fahrzeug des Bundes, das ~m 
Bereich des Bundesheeres oder 
der Heeresverwaltung verwendet 
wird, sofern es sich im Einsatz 
gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgeset­
zes 1978 oder auf einer Einsatz­
übungsfahrt befindet, oder 

3. durch eine Verwicklung 
in militärische Handlungen des 
Bundesheeres oder 

Einwirkung 
sonstigen 
militäri­

Bundes-

4. durch eine 
von Waffen oder 
Kampfmitteln als Folge 
scher Maßnahmen des 
heeres. 

(4) Hat das schädigende 
Ereignis den Tod verursacht, so 
sind die Hinterbliebenen versor­
gungsberechtigt. Die Angehöri­
gen der Vermißten stehen den 
Hinterbliebenen gleich. 

(5) Versorgungsberechtigt 
sind nur österreichische 
Staatsbürger. 

(6) Ober die Leistungen 
nach diesem Bundesgesetz hinaus­
gehende Ansprüche auf Grund 
anderer Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt. 
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§ 4 Abs. 1 Z 2: 

2. Beschädigtenrente, Fami-
lienzuschläge, Schwerstbeschä-
digtenzulage, Pflegezulage, 
Blindenzulage, Hilflosenzulage, 
Blindenführzulage, Zuschuß zu 
den Kosten für Diätverpflegung. 

§ 5 Abs. 4 erster Satz: 

Gesundheitsschädigungen von 
Wehrpflichtigen, die den 
Präsenzdienst leisten, sind von 
der zur ärztl ichen Betreuung 
berufenen militärischen Dienst­
stelle unverzüglich dem Landes­
invalidenamt (§ 75) anzuzeigen, 
wenn die festgestell ten Gesund­
heitsschädigungen zumindest mit 
Wahrscheinlichkeit mit der Ab­
leistung des Präsenzdienstes in 
ursächlichem Zusammenhang ste­
hen. 

§ 6 Abs. 1 letzter Satz: 

Den gleichen Anspruch haben auch 
die übrigen Schwerbeschädigten, 
wenn sie eine Teilrente gemäß § 
23 Abs. 3 beziehen und weder der 
gesetz 1 ichen Krankenversicherung 
unterliegen noch Anspruch auf 
Unfallheilbehandlung gegen einen 
Träger der gesetzlichen Unfall­
versicherung haben. 

§ 11 Abs. 2 zweiter Satz: 

Es beträgt aber im Höchstfalle 
täglich ein Dreißigstel der dem 
Beschädigten im Falle der Er­
werbsunfähigkei t (§ 23 Abs. 2) 
gebührenden Beschädigtenrente 
einschließlich der Familienzu­
schläge (§ 26) abzüglich eines 
Dreißigstels der dem Beschädig­
ten einschließlich der Familien­
zuschläge (§ 26) geleisteten 
Beschädigtenrente. 
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§ 4 Abs. 1 Z 2: 

2. Beschädigtenrente, Er-
höhungsbetrag, Familienzuschlä­
ge, Schwerstbeschädigtenzulage, 
Pflegezulage, Blindenzulage, 
Hilflosenzulage, Blindenführzu­
lage, Zuschuß zu den Kosten für 
Diätverpflegung. 

§ 5 Abs. 4 erster Satz: 

Gesundheitsschädigungen von 
Wehrpflichtigen, die den 
Präsenzdienst leisten, sind vom 
zuständigen Militärkommando 
(§ 19 des Wehrgesetzes 1978) 
unverzüglich dem Landesinvali­
denamt (§ 75) anzuzeigen, wenn 
die von einem Militärarzt fest­
gestellten Gesundheitsschädigun­
gen zumindest mit Wahrschein­
lichkeit mit der Ableistung des 
Präsenzdienstes in ursächlichem 
Zusammenhang stehen. 

§ 6 Abs. 1 letzter Satz: 

Den gleichen Anspruch haben auch 
. die übrigen Schwerbeschädigten, 

wenn sie einen Erhöhungsbetrag 
gemäß § 23 Abs. 5 beziehen und 
weder der gesetzlichen Kran­
kenversicherung unterliegen noch 
Anspruch auf Unfallheilbehand-
1 ung gegen einen Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
haben. 

§ 11 Abs. 2 zweiter Satz: 

Es beträgt aber im Höchstfall 
tägl ich ein Dreißigstel der dem 
Beschädigten im Falle der Er­
werbsunfähigkeit (§ 23 Abs. 2) 
gebührenden Beschädigtenrente 
einschließlich des Erhöhungsbe­
trages (§ 23 Abs. 5) und der 
Familienzuschläge (§ 26) abzüg-
1 ich eines Dreißigstel der dem 
Beschädigten einschließlich des 
Erhöhungsbetrages und der Fami­
lienzuschläge geleisteten Be­
schädigtenrente. 
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§ 12 Abs. 1: 

§ 12. (1) Für die Dauer 
einer mit voller Verpflegung 
verbundenen Heilbehandlung ge­
bührt dem Beschädigten für die 
Angehörigen, deren Unterhalt er 
bisher ganz oder überwiegend 
bestritten hat, ein Familien­
geld, wenn er, abgesehen von der 
Beschädigtenrente nach diesem 
Bundesgesetze, während dieser 
Heilbehandlung kein monatliches 
Einkommen (§ 25) hat, das die 
Höhe der ihm im Falle der Er­
werbsunfähigkeit (§ 23 Abs. 2) 
gebührenden Beschädigtenrente 
einschließlich der Familienzu­
schläge (§ 26) übersteigt. 

§ 12 Abs. 4: 

( 4 ) Für die im Abs. 1 be­
zeichnete Dauer gebührt dem 
Beschädigten, dem ein Famil ien­
geld lediglich aus dem Grunde 
nicht zu leisten ist, weil er 
den Unterhalt von Angehörigen 
nicht bestritten hat, an stelle 
des Familiengeldes ein Taggeld 
in Höhe von 12 s. Die Bestimmun­
gen des Abs. 2 zweiter Satz sind 
entsprechend anzuwenden. 1nso­
lange die Erhöhung der Beschä­
digtenrente nach § 23 Abs. 5 
gebührt, ist kein Taggeld zu 
leisten. 
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§ 11 Abs. 3: 

(3) Wird einem Zugeteil ten 
für einen Zeitraum, in dem er 
Krankengeld bezogen hat, eine 
Beschädigtenrente (§ 23) zuer­
kannt, so ist das Krankengeld 
auf die einschließlich des Er­
höhungsbetrages (§ 23 Abs. 5) 
und der Familienzuschläge (§ 26) 
gebührende Rente anzurechnen. 

§ 12 Abs. 1: 

§ 12. (1) Für die Dauer 
einer mit voller Verpflegung 
verbundenen Heilbehandlung ge­
bührt dem Beschädigten für die 
Angehörigen, deren Unterhai t er 
bisher ganz oder überwiegend 
bestritten hat, ein Familien­
geld, wenn er, abgesehen von der 
Beschädigtenrente nach diesem 
Bundesgesetze, während dieser 
Heilbehandlung kein monatliches 
Einkommen (§ 25) hat, das die 
Höhe der ihm im Falle der Er­
werbsunfähigkeit (§ 23 Abs. 2) 
gebührenden Beschädigtenrente 
einschließlich des Erhöhungsbe­
trages (§ 23 Abs. 5) und der 
Familienzuschläge (§ 26) über­
steigt. 

§ 12 Abs. 4: 

( 4 ) Für die im Abs. 1 be­
zeichnete Dauer gebührt dem 
Beschädigten, dem ein Famil ien­
geld lediglich aus dem Grunde 
nicht zu leisten ist, weil er 
den Unterhalt von Angehörigen 
nicht bestritten hat, an stelle 
des Familiengeldes ein Taggeld 
in Höhe eines Viertels des nach 
§ 11 Abs. 1 und 2 zu errechnen­
den Krankengeldes. Die Bestim­
mungen des Abs. 2 zweiter Satz 
sind entsprechend anzuwenden. 
Solange ein Erhöhungsbetrag 
gemäß § 23 Abs. 5 gebührt, ist 
kein Taggeld zu leisten. 

255/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)58 von 71

www.parlament.gv.at



§ 15 Abs. 1 letzter Satz: 

Den gleichen Anspruch haben 
auch die übrigen Schwerbe­
schädigten, wenn sie eine Teil­
rente gemäß § 23 Abs. 3 beziehen 
und weder der gesetzlichen 
Krankenversicherung unterliegen 
noch Anspruch auf Heilbehelfe im 
Rahmen der Unfallheilbehandlung 
oder auf Körperersatzstücke, 
orthopädische Behelfe oder ande­
re Hilfsmittel gegen einen Trä­
ger der gesetz I ichen Unfall­
versicherung haben. 

§ 17 Abs. 4: 

(4) Für die Dauer der be­
ruflichen Ausbildung hat der 
Beschädigte, wenn er durch sie 
an der Ausübung einer ihm zumut­
baren Erwerbstätigkeit gehin­
dert ist, an stelle der ihm auf 
Grund der Bestimmungen der §§ 21 
und 22 bemessenen Beschädigten­
rente nach Maßgabe der Bestim­
mungen des § 23 Abs. 3 und 5 
Anspruch auf die ihm im Falle 
der Erwerbsunfähigkeit (§ 23 
Abs. 2) gebührende Beschädigten­
rente. 

§ 23 Abs. 5: 

(5) Bei Schwerbeschädigten 
(Abs. 2) ist die Beschädigten­
rente nach Abs. 3 auf jenes 
Ausmaß zu erhöhen, das jeweils 
dem Rentenbetrag entspricht, 
welcher dem Schwerbeschädigten 
im Falle eines Anspruches auf 
Grund- und Zusatz rente gemäß §§ 
11 und 12 des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957, BGBI.Nr. 
152, gebühren würde. 

§ 31 Abs. 1 erster Satz: 

Stirbt ein Beschädigter, so 
haben die im Abs. 2 angeführten 

- 13 -

§ 15 Abs. 1 letzter Satz: 

Den gleichen Anspruch haben auch 
die übrigen Schwerbeschädigten, 
wenn sie einen Erhöhungsbetrag 
gemäß § 23 Abs. 5 beziehen und 
weder der gesetzlichen Kran­
kenversicherung unterliegen noch 
Anspruch auf Heilbehelfe im 
Rahmen der Unfallheilbehandlung 
oder auf Körperersatzstücke, 
orthopädische Behelfe oder ande­
re Hilfsmittel gegen einen Trä­
ger der gesetzl ichen Unfall ver­
sicherung haben. 

§ 17 Abs. 4: 

( 4 ) Für die Dauer der be­
ruflichen Ausbildung hat der 
Beschädigte, wenn er durch sie 
an der Ausübung einer ihm zumut­
baren Erwerbstätigkeit gehindert 
ist, an Stelle der auf Grund der 
Bestimmungen der §§ 21 und 22 
bemessenen Beschädigtenrente 
Anspruch auf die ihm im Falle 
der Erwerbsunfähigkeit gebühren­
de Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 
3) und den Erhöhungsbetrag (§ 23 
Abs. 5). 

§ 23 Abs. 5: 

(5) Schwerbeschädigten 
gebührt zur Beschädigtenrente 
auf Antrag ein Erhöhungsbetrag • 
Der Erhöhungsbetrag ist in dem 
Ausmaß zu leisten, als die Be­
schädigten rente nach Abs. 3 und 
4 den Rentenbetrag nicht er­
reicht, der dem Schwerbeschädig­
ten im Falle eines Anspruches 
auf Grund- und Zusatzrente gemäß 
§§ 11 und 12 des Kriegsopferver­
sorgungsgesetzes 1957 gebühren 
würde. 

§ 31 Abs. 1 erster Satz: 

Stirbt ein Beschädigter, so 
haben die im Abs. 2 angeführten 

............ ---------------------
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Personen Anspruch auf elne eln­
malige Geldleistung in dreiein­
halbfacher Höhe der dem Beschä­
digten im Sterbemonat gebühren­
den Beschädigtenrente, Familien­
zuschläge (§ 26), Schwerstbe­
schädigtenzulage (§ 26a), Pfle­
gezulage und Blindenzulage (§§ 
27, 28) sowie Hilflosenzulage (§ 
27a) • 

§ 40 Abs. 1 Z 1: 

1. wegen wissenschaftlicher 
oder sonstiger regelmäßiger 
Schul- oder Berufsausbildung 
sich noch nicht selbst erhalten 
kann, bis zur ordnungsmäßigen 
Beendigung de~ Ausbildung, läng­
stens jedoch bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres. Dieser 
zeitraum verlängert sich höch­
stens bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres, wenn die Berufs­
ausbildung über das 25. Lebens­
jahr hinaus andauert, die Waise 
ein ordentl iches studium be­
treibt und eine Studiendauer im 
Sinne des § 2 Abs. 3 des stu­
dienförderungsgesetzes 1983, 
BGBl.Nr. 436, nicht überschrei­
tet. überschreitungen, die wegen 
Erfüllung der Wehrpflicht, der 
Zivildienstpflicht oder wegen 
sonstiger wichtiger Gründe gemäß 
§ 2 Abs. 3 letzter Satz des 
Studienförderungsgesetzes 1983 
eintreten, sind hiebei außer 
Betracht zu lassen; 

§ 50 Abs. 1 erster Satz: 

Die Versicherung der versiche­
rungspflichtigen Personen (§ 47) 
beginnt, soweit im Abs. 2 nichts 
anderes bestimmt wird, mit dem 
ersten Tage des Monates, der auf 
die Zustellung des die Hinter­
bliebenenrente zusprechenden 
Bescheides folgt. 
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Personen Anspruch auf eine ein­
malige Geldleistung in dreiein­
halbfacher Höhe der dem Beschä­
digten im Sterbemonat gebühren­
den Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 
3 und 4), des Erhöhungsbetrages 
(§ 23 Abs. 5), der Familienzu­
schläge (§ 26), Schwerstbeschä­
digtenzulage (§ 26a), Pflegezu-
lage (§ 27), BI indenzulage 
(§ 28) und Hilflosenzulage 
(§ 27a). 

§ 40 Abs. 1 Z 1: 

1. wegen wissenschaftl icher 
oder sonstiger regelmäßiger 
Schul- oder Berufsausbildung 
sich noch nicht selbst erhalten 
kann, bis zur ordnungsmäßigen 
Beendigung der Ausbildung, läng­
stens jedoch bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres. Dieser 
Zeitraum verlängert sich höch­
stens bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres, wenn die Berufs­
ausbildung über das 25. Lebens­
jahr hinaus andauert, die Waise 
ein ordentl iches Studium be­
treibt und eine Studiendauer im 
Sinne des § 2 Abs. 3 des stu­
dienförderungsgesetzes 1983, 
BGBl.Nr. 436, ohne wichtige 
Gründe nicht überschreitet; 

§ 50 Abs. 1 erster Satz: 

Die Versicherung der versiche­
rungspflichtigen Personen 
(§ 47) beginnt, soweit im Abs. 2 
nichts anderes bestimmt wird, 
mit dem Tag des Anfalles der 
Hinterbliebenenrente. 

--------------------.......... .. 
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§ 55 Abs. 1 erster Halb­
satz: 

Die Beschädigtenrenten (§ 23), 
die Familienzuschläge (§ 26), 
die Zuschüsse zu den Kosten für 
Diätverpflegung (§ 26b) und die 
Zulagen gemäß §§ 27 bis 29 wer­
den mit dem Monat fällig, in dem 
die Voraussetzungen für die 
Zuerkennung erfüllt sind, sofern 
der Anspruch binnen sechs Mona­
ten nach Eintritt des schädigen­
den Ereignisses bzw. der Verehe­
lichung oder Geburt geltend ge­
macht wird; 

§ 55 Abs. 2: 

(2) Bei Zuerkennung einer 
Beschädigtenrente gemäß einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von wenigstens 50 v.H. oder bei 
entsprechender Erhöhung einer 
bisher gemäß einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von weniger als 
50 v.H. geleisteten Beschädig­
tenrente ist von Amts wegen auch 
darüber zu entscheiden, ob und 
in welcher Höhe dem Schwerbe­
schädigten Familienzuschläge 
zuzuerkennen sind. 

§ 55 Abs. 4: 

(4) Krankengeld, Familien­
geld, Gebührnisse für das Ster­
bevierteljahr und Sterbegeld 
werden mit der Erfüllung der 
gesetzlichen Voraussetzungen 
fällig. 

§ 56 Abs. 1: 

(1) Die Beschädigtenrenten, 
Familienzuschläge, Schwerstbe­
schädigtenzulagen , Zuschüsse zu 
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§ 55 Abs. 1 erster Halb­
satz: 

Die Beschädigtenrenten (§ 23 
Abs. 3), die Erhöhungsbeträge 
(§ 23 Abs. 5), die Familienzu­
schläge (§ 26), die Zuschüsse zu 
den Kosten für Diätverpflegung 
(§ 26b) und die Zulagen gemäß 
§§ 27 bis 29 werden mit dem 
Monat fällig, in dem die Voraus­
setzungen für die Zuerkennung 
erfüllt sind, sofern der An­
spruch binnen sechs Monaten nach 
Eintritt des schädigenden Ereig­
nisses oder der Verehelichung 
oder der Geburt geltend gemacht 
wird; 

§ 55 Abs. 2: 

(2) Bei Zuerkennung einer 
Beschädigtenrente gemäß einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von wenigstens 50 v.H. oder bei 
entsprechender Erhöhung einer 
bisher gemäß einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von weniger als 
50 v. H. geleisteten Beschädig­
tenrente ist von Amts wegen auch 
darüber zu entscheiden, ob und 
in welcher Höhe dem Schwerbe­
schädigten ein Erhöhungsbetrag 
(§ 23 Abs. 5) und Familienzu­
schläge (§ 26) zuzuerkennen 
sind. 

§ 55 Abs. 4: 

(4) Krankengeld, Familien­
geld, Taggeld, Gebührnisse für 
das Sterbeviertel jahr und Ster­
begeld werden mit der Erfüllung 
der gesetzlichen Voraussetzungen 
fällig. 

§ 56 Abs. 1: 

(1) Die Beschädigtenrenten, 
Erhöhungsbeträge, Familienzu­
schläge, Schwerstbeschädigtenzu-
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den Kosten für Diätverpflegung, 
Pflegezulagen, Hilflosenzulagen, 
Blindenzulagen, Blindenführzula­
gen und Hinterbl iebenenrenten 
sind für die Dauer des ungeän­
derten Bestandes ihrer tatsäch­
lichen und rechtlichen Voraus­
setzungen unbefristet zuzuerken­
nen. 

§ 58 Abs. 1 erster Satz: 

Zu Unrecht empfangene Renten­
bezüge und sonstige Geldleistun­
gen einschließlich eines von 
einem Träger der Krankenver­
sicherung für Rechnung des 
Bundes gezahlten Kranken- und 
Familiengeldes sind dem Bund zu 
ersetzen. 

§ 61 Abs. 3 erster Halb­
satz: 

Für die Dauer der Rentenumwand­
lung nach Abs. 1 oder 2 sind 
den Schwerbeschädigten die Be­
schädigtenrente, die Schwerst­
beschädigtenzulage (§ 26a), die 
Familienzuschläge (§ 26) und 
der Zuschuß zu den Kosten für 
Diätverpflegung (§ 26b) nicht 
zu zahlen; 

§ 67 Abs. 1 und 2: 

(1) Wenn ein Versorgungsbe­
rechtigter ohne triftigen Grund 
einer schriftlichen Aufforde­
rung zum Erscheinen zu einer 
ärztlichen Untersuchung nicht 
entspricht oder sich weigert, 
die zur Durchführung des Ver­
fahrens unerläßlichen Angaben 
zu machen, kann die Leistung 
der Versorgung abgelehnt oder 
insolange eingestellt werden, 
bis er dem Auftrag nachkommt. 
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lagen, Zuschüsse zu den Kosten 
für Diätverpflegung, Pflegezula­
gen, Hilflosenzulagen, Blinden­
zulagen , BI indenführzulagen und 
Hinterbliebenenrenten sind für 
die Dauer des ungeänderten 
Bestandes ihrer tatsächlichen 
und rechtl ichen Voraussetzungen 
unbefristet zuzuerkennen. 

§ 58 Abs. 1 erster Satz: 

Zu Unrecht empfangene Rentenbe­
züge und sonstige Geldleistungen 
einschließlich eines von einem 
Träger der Krankenversicherung 
für Rechnung des Bundes ge­
zahl ten 'Kranken-, Famil ien- und 
Taggeldes sind dem Bund zu 
ersetzen. 

§ 61 Abs. 3 erster Halb­
satz: 

Für die Dauer der Rentenumwand­
lung nach Abs. 1 oder 2 sind 
den Schwerbeschädigten die 
Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3 
und 4), der Erhöhungsbetrag 
(§ 23 Abs. 5), die Schwerstbe­
schädigtenzulage (§ 26a), die 
Familienzuschläge (§ 26) und 
der Zuschuß zu den Kosten für 
Diätverpflegung (§ 26b) nicht 
zu zahlen; 

§ 67 Abs. 1 und 2: 

(1) Die Leistung der Ver­
sorgung kann ganz oder teilwei­
se versagt werden, wenn und 
solange der Versorgungsberech­
tigte ohne triftigen Grund 

1. elner schriftlichen 
Aufforderung zum Erscheinen zu 
einer ärztlichen Untersuchung 
nicht entspricht oder 

2. sich weigert, die zur 
Durchführung des Verfahrens 
unerläßlichen Angaben zu machen, 
oder 
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(2) Die Leistung der Ver­
sorgung kann überdies auf Zeit 
ganz oder teilweise versagt 
werden, wenn sich der Versor­
gungsberechtigte ohne triftigen 
Grund einem ihm zumutbaren Reha­
bilitationsverfahren nicht 
unterzieht oder durch sein Ver­
haI ten den Erfolg eines solchen 
Verfahrens gefährdet oder verei­
telt. Das gleiche gilt hinsicht­
lich der Erhöhung der Beschä­
digtenrente nach § 23 Abs. 5, 
wenn ein Schwerbeschädigter die 
Annahme einer ihm angebotenen 
Erwerbstätigkeit, die ihm unter 
Berücksichtigung der persön­
lichen und örtlichen Verhältnis­
se billigerweise zuzumuten ist, 
unbegründet ablehnt. 

§ 83 Abs. 2 zweiter Satz: 

Werden vom Wehrpflichtigen auf 
Grund der Belehrung Versorgungs­
ansprüche geltend gemacht, so 
ist hierüber eine Niederschrift 
aufzunehmen, wenn die festge­
stellte Gesundheitsschädigung 
zumindest mit Wahrscheinlichkeit 
auf die Ableistung des Präsenz­
dienstes ursächlich zurückzufüh­
ren ist. 

§ 94a: 

§ 94a. (1) Wird ein Versor­
gungsberechtigter auf Kosten 
eines Trägers der Sozialhilfe in 
einem Pflege-, Wohn- oder Alten­
heim, in einer Anstal t oder 
einem Heim für Geisteskranke 
oder Süchtige oder in einer 
ähnlichen Einrichtung bzw. 
aUßerhalb einer dieser Einrich­
tungen im Rahmen eines Familien-

- 17 -
3. sich einem ihm zumutba-

ren Rehabilitationsverfahren 
nicht unterzieht oder 

4. durch sein Verhalten den 
Erfolg eines Rehabilitations­
verfahrens gefährdet oder ver­
eitelt. 

(2) Das gleiche gilt hin­
sichtlich des Erhöhungsbetrages 
nach § 23 Abs. 5, wenn ein 
Schwerbeschädigter die Annahme 
einer ihm angebotenen Erwerbs­
tätigkeit, die ihm unter Berück­
sichtigung der persönl ichen und 
örtlichen Verhältnisse billiger­
weise zuzumuten ist, unbegründet 
ablehnt. 

§ 83 Abs. 2 zweiter Satz: 

Werden vom Wehrpflichtigen auf 
Grund der Belehrung Versorgungs­
ansprüche geltend gemacht, so 
ist hierüber eine Niederschrift 
aufzunehmen, wenn vom Militär­
arzt eine Gesundheitsschädigung 
festgestellt wurde, die zumin­
dest mit Wahrscheinlichkeit auf 
die Ableistung des Präsenzdien­
stes ursächlich zurückzuführen 
ist. 

§ 94a: 

§ 94a. (1) Wird ein Versor­
gungsberechtigter auf Kosten 
eines Trägers der Sozialhilfe 
oder eines Landes im Rahmen der 
Behindertenhilfe 

1. in einem Pf lege-, Wohn­
oder Altenheim, 

......... --------------------
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verbandes oder auf einer von 
einem Träger der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege oder von einer 
kirchlichen oder anderen karita­
tiven Vereinigung geführten 
Pflegestelle verpflegt, so geht 
für die Zeit dieser Pf lege der 
Anspruch auf Beschädigten(Hin­
terbliebenen) rente, Schwerstbe­
schädigtenzulage und Zuschuß zu 
den Kosten für Diätverpflegung 
bis zur Höhe der Verpflegs­
kosten, höchstens jedoch bis zu 
80 v.H., wenn der Versorgungsbe­
rechtigte auf Grund einer ge­
setzlichen Verpflichtung für 
den unterhai t eines Angehörigen 
zu sorgen hat, bis zu 50 v.H. 
dieses Anspruches auf den Träger 
der Sozialhilfe über. Der vom 
Anspruchsübergang erfaßte Betrag 
vermindert sich für jeden weite­
ren unterhaltsberechtigten Ange­
hörigen um je 10 v.H. dieses 
Anspruches. Wenn und soweit die 
Verpflegskosten durch den vom 
Anspruchsübergang erfaßten Be­
trag noch nicht gedeckt sind, 
geht auch ein allfälliger An­
spruch auf Pflege- oder Blinden­
zulage höchstens bis zu 80 v.H. 
auf den Träger der Sozialhilfe 
über. Der Anspruchsübergang 
tritt mit dem auf die Verständi­
gung des Landesinvalidenamtes 
durch den Sozialhilfeträger 
folgenden Monat für die Dauer 
der Pflege ein. Die dem Versor­
gungsberechtigten zu belas­
senden Beträge können vom 
Landesinvalidenamt unmittelbar 
an die unterhaltsberechtigten 
Angehörigen ausgezahlt werden. 

(2) Hat das Landesinvali­
denamt Leistungen angewiesen, 
auf die dem Versorgungsberech­
tigten gemäß Abs. 1 kein An­
spruch mehr zustand, so kann es 
diese Leistungen auf die gemäß 
Abs. 1 zu belassenden Beträge 
(einschließlich der Sonderzah­
lungen gemäß § 93) anrechnen. 
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2. 1n einer Anstal t (einem 

Heim) für Geisteskranke oder 
Süchtige oder in einer ähnlichen 
Einrichtung, 

3. außerhalb einer der in Z 
1 und 2 angeführten Einrichtun­
gen im Rahmen des Familienver­
bandes oder 

4. auf elner von einem 
Träger der öffentlichen Wohl­
fahrtspflege, einer kirchlichen 
oder anderen karitativen Verei­
nigung geführten Pflegestelle 

verpflegt, so geht für die Zeit 
dieser Pflege der Anspruch auf 
Beschädigten- oder Hinterbliebe­
nenrente, Erhöhungsbetrag gemäß 
§ 23 Abs. 5, Schwerstbeschädig­
tenzulage und Zuschuß zu den 
Kosten für Diätverpflegung bis 
zur Höhe der Verpflegskosten, 
höchstens jedoch bis zu 80 v.H., 
wenn der Versorgungsberechtigte 
auf Grund einer gesetzlichen 
Verpf 1 ichtung für den Unterhai t 
eines Angehörigen zu sorgen hat, 
bis zu 50 v.H. dieses Anspruches 
auf den Träger der Sozialhilfe 
oder das jeweilige Land über. 
Der vom Anspruchsübergang er­
faßte Betrag vermindert sich für 
jeden weiteren unterhaltsberech­
tigten Angehörigen um je 10 v.H. 
dieses Anspruches. Wenn und 
soweit die Verpflegskosten durch 
den vom Anspruchsübergang erfaß­
ten Betrag noch nicht gedeckt 
sind, geht auch ein allfälliger 
Anspruch auf Hilflosenzulage, 
Pflege- oder Blindenzulage höch­
stens bis zu 80 v.H. auf den 
Träger der Sozialhilfe oder das 
jeweilige Land über. 

(2) Der Anspruchsübergang 
tritt mit dem auf die Verständi­
gung des Landesinvalidenamtes 
durch den Sozialhilfeträger oder 
das jeweilige Land folgenden 
Monat für die Dauer der Pflege 
ein. Die dem Versorgungsberech­
tigten zu belassenden Beträge 
dürfen vom Landesinvalidenamt 
unmittelbar an die unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen 
zahlt werden. 

ausge-
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(3) Gleichartige Ansprüche 
gegen die Träger der Sozial ver­
sicherung gehen dem Anspruch 
gemäß Abs. 1 vor. 

- 19 -

(3) Hat das Landesinvali­
denamt Leistungen angewiesen, 
auf die dem Versorgungsberech_ 
tigten gemäß Abs. 1 kein An­
spruch mehr zustand, so sind 
diese Leistungen auf die gemäß 
Abs. 1 zu belassenden Beträge 
(einschließlich der Sonderzah­
lungen gemäß § 93) anzurechnen. 

(4) Gleichartige Ansprüche 
gegen die Träger der Sozial ver­
sicherung gehen dem Anspruch 
gemäß Abs. 1 vor. 

S 97: 

S 97. Soweit in diesem 
Bundesgesetz auf Bestimmungen 
anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer je­
weils geltenden Fassung anzuwen­
den. Dies gilt nicht für die 
Verweisung in S 1 Abs. 1 Z 2. 
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TEX T G E GEN U B E R S TEL L U N G 

OPFERFURSORGEGESETZ 

Geltende Fassung 

§ 11 Abs. 5: 

(5) Die Unterhaltsrente ist 
zur Sicherung des Lebensunter­
haltes an Inhaber einer Amtsbe­
scheinigung auf die Dauer und in 
dem Ausmaß zu leisten, als deren 
Einkommen die Höhe der Unter­
haltsrente nicht erreicht. Die 
Unterhaltsrente beträgt monat­
lich für 

a) anspruchsberechtigte Opfer 
........... e·......... 7534 S, 

b) anspruchsberechtigte Hinter­
bliebene ••••••••••. 6621 s, 

c) anspruchsberechtigte Opfer, 
die verheiratet sind oder in 
Lebensgemeinschaft leben 
.....•....•.•....... 9485 s. 

Haben beide Ehegatten (Lebensge­
fährten) Anspruch auf Unter­
haltsrente, gebührt Unterhalts­
rente nach lit. c nur einem 
Ehegatten (Lebensgefährten). An 
die Stelle der angeführten Be­
träge treten mitWirkung vom 1. 
Jänner 1989 und in der Folge mit 
Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedacht­
nahme auf die Bestimmungen des 
§ l1a vervielfachten Beträge. 

§ 11a Abs. 2: 

(2) Die Anpassung ist in 
der Weise vorzunehmen, daß der 
im § 6 Z 5 angeführte Betrag mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1982, der 
im § 11 Abs. 2 angeführte Be­
trag mit Wirkung vom 1. Jänner 
1984, die im § 11 Abs. 5 ange­
führten Beträge mit Wirkung vom 
1. Jänner 1989 und die im § 12a 
Abs. 1 angeführten Beträge mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1978 mit 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 11 Abs. 5: 

(5) Die Unterhaltsrente ist 
zur Sicherung des Lebensunter­
haltes an Inhaber einer Amtsbe­
scheinigung auf die Dauer und in 
dem Ausmaß zu leisten, als deren 
Einkommen die Höhe der Unter­
haltsrente nicht erreicht. Die 
Unterhaltsrente beträgt monat­
lich für 

a) anspruchsberechtigte Opfer 
.................... 8.030 S, 

b) anspruchsberechtigte Hinter-
bliebene •.•..••.•. 7.093 s, 

c) anspruchsberechtigte Opfer, 
die verheiratet sind oder in 
Lebensgemeinschaft leben 

................... 10.162 s. 

Haben beide Ehegatten (Lebensge­
fährten) Anspruch auf Unter­
haltsrente, gebührt Unterhalts­
rente nach lit. c nur einem 
Ehegatten (Lebensgefährten). An 
die Stelle der arlgeführten 
Beträge treten mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1991 und in der 
Folge mit Wirkung vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmung 
des § 11a vervielfachten Beträ­
ge. 

§ lla Abs. 2: 

(2) Die Anpassung ist in 
der Weise vorzunehmen, daß der 
im § 6 Z 5 angeführte Betrag mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1982, der 
im § 11 Abs. 2 angeführte Be­
trag mit Wirkung vom 1. Jänner 
1984, die im § 11 Abs. 5 ange­
führten Beträge mit Wirkung vom 
1. Jänner 1991 und die im § 12a 
Abs. 1 angeführten Beträge mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1978 mit 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
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(Abs. 1) zu vervielfachen und 
sodann auf volle SChillingbe­
träge zu runden sind. Mit Wir­
kung vom 1. Jänner der folgenden 
Jahre ist der Vervielfachung der 
für das jeweils vorangegangene 
Jahr ermittel te Betrag zugrunde 
zu legen. 

- 21 -

(Abs. 1) zu vervielfachen und 
sodann auf volle SChillingbe­
träge zu runden sind. Mit Wir­
kung vom 1. Jänner der folgenden 
Jahre ist der Vervielfachung der 
für das jeweils vorangegangene 
Jahr ermi ttel te Betrag zugrunde 
zu legen. 
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TEX T G E GEN üBE R S TEL L U N G 

BUNDESGESETZ üBER DIE GEWÄHRUNG VON HILFELEISTUNGEN 

AN OPFER VON VERBRECHEN 

(VERBRECHENSOPFERGESETZ - VOG) 

Geltende Fassung 

§ 1 Abs. 6 Z 1: 

1. sich wegen wissenschaft­
I icher oder sonstiger regel­
mäßiger Schul- oder Berufsaus­
bildung sich noch nicht selbst 
erhalten können, bis zur ord­
nungsmäßigen Beendigung der Aus­
bildung, längstens jedoch bis 
zur Vollendung des 25. Lebens­
jahres. Dieser Zeitraum ver­
längert sich höchstens bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres, 
wenn die Berufsausbildung über 
das 25. Lebensjahr hinaus an­
dauert, das Kind ein ordentl i­
ches Studium betreibt und elne 
Studiendauer im Sinne des § 2 
Abs. 3 des Studienförderungsge­
setzes 1983, BGBl.Nr. 436, nicht 
überschreitet. überschreitungen, 
die wegen Erfüllung der Wehr­
pflicht, der Zivildienstpflicht 
oder wegen sonstiger wichtiger 
Gründe gemäß § 2 Abs. 3 letzter 
Satz des Studienförderungsgeset­
zes 1983 eintreten, sind hiebei 
außer Betracht zu lassen; 

§ 5 Abs. 2: 

(2) Art und Umfang der 
Ausstattung mit Körperersatz­
stücken, orthopädischen und 
anderen Hilfsmitteln sowie deren 
Gebrauchsdauer richten sich nach 
der Anlage zu § 32 und 33 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957, BGBl.Nr. 152. 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 1 Abs. 6 Z 1: 

1. wegen wissenschaftlicher 
oder sonstiger regelmäßiger 
Schul- oder Berufsausbildung 
sich noch nicht selbst erhalten 
kann, bis zur ordnungsmäßigen 
Beendigung der Ausbildung, läng­
stens jedoch bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres. Dieser 
Zeitraum verlängert sich höch­
stens bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres, wenn die Berufs­
ausbildung über das 25. Lebens­
jahr hinaus andauert, die Waise 
ein ordentl iches studium be­
treibt und eine Studiendauer im 
Sinne des § 2 Abs. 3 des stu­
dienförderungsgesetzes 1983, 
BGBI.Nr. 436, ohne wichtige 
Gründe nicht überschreitet; 

§ 5 Abs. 2: 

(2) Art und Umfang der 
Ausstattung mit Körperersatz­
stücken, orthopädischen und 
anderen Hilfsmitteln sowie deren 
Gebrauchsdauer richten sich nach 
der Anlage zu § 32 des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes 1957, 
BGBl.Nr. 152. 
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§ 8 Abs. 4: 

(4) Von Geldleistungen sind 
Personen ausgeschlossen, die ein 
ihnen zumutbares Heil- oder 
Rehabilitationsverfahren ableh­
nen oder durch ihr Verhalt~n den 
Erfolg eines solchen Verfahrens 
gefährden oder vereiteln. 

- 23 -

§ 8 Abs. 4: 

(4) Von Hilfeleistungen 
nach § 2 Z 1, Z S lit.c, Z 6 und 
Z 7 sind Personen ausgeschlos­
sen, die ein ihnen zumutbares 
Heil- oder Rehabilitationsver_ 
fahren ablehnen oder durch ihr 
Verhal ten den Erfolg eines sol­
chen Verfahrens gefährden oder 
vereiteln. 

§ ISa: 

Verweisungen auf andere 
Bundesgesetze 

§ ISa. Soweit in diesem 
Bundesgesetz auf Bestimmungen 
anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer je­
weils geltenden Fassung anzuwen­
den. 
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TEX T G E GEN üBE R S TEL L U N G 

KRIEGSOPFERFONDSGESETZ 

Geltende Fassung 

§ 2: 

§ 2. (1) Der Kriegsopfer­
fonds (in den folgenden Bestim­
mungen als Fonds bezeichnet) ist 
eine juristische Person, hat 
seinen sitz in Wien und wird vom 
Bundesministerium für soziale 
Verwaltung verwaltet. 

(2) Das Bundesministerium 
für soziale Verwal tung hat vor 
seinen Verfügungen in Angelegen­
heiten des Fonds einen Beirat 
anzuhören. 

(3) Für die Kosten, die dem 
Bund aus der Verwaltung des 
Fonds entstehen, hat der Fonds 
dem Bunde jährlich einen Pau­
schalbetrag von 0,5 v.H. der 
jeweiligen Einkünfte des vorjah­
res zu ersetzen. 

vorgeschlagene Fassung 

§ 2: 

§ 2. (1) Der Kriegsopfer­
fonds (in den folgenden Bestim­
mungen als Fonds bezeichnet) hat 
Rechtspersönlichkeit und wird 
vom Bundesminister für Arbeit 
und soziales vertreten. 

(2) Der Fonds hat seinen 
sitz 1n Wien und wird vom Bun­
desminister für Arbeit und So-

eines ziales unter Anhörung 
Beirates verwaltet. 

( 3 ) Der Bundesminister für 
Arbeit und soziales ist ermäch­
tigt, nach Anhörung des Beirates 
mit der Durchführung der Gewäh­
rung von Darlehen (§ 4) die 
Landesinvalidenämter zu be­
trauen. 

(4) Für die Kosten, die dem 
Bund aus der Verwaltung des 
Fonds entstehen, hat der Fonds 
dem Bunde jährlich einen Pau­
schalbetrag von 0,5 v.H. der 
jeweiligen Einkünfte des Vorjah-
res zu ersetzen. 
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TEX T G E GEN 0 B E R S TEL L U N G 

EHRENGABEN- UND HILFSFONDSGESETZ 

Geltende Fassung 

§ 3 Abs. 4: 

(4) Gemeinnützige private 
Einrichtungen können Zuwendungen 
erhalten, wenn sie .sich über­
wiegend die Betreuung der im 
Abs. 2 angeführten Personen zur 
Aufgabe gestellt haben und diese 
aus eigenen Mitteln nicht zu 
finanzieren vermögen. 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 3 Abs. 4: 

(4) Gemeinnützige private 
Einrichtungen können Zuwendungen 
erhalten, wenn sie sich überwie­
gend die Betreuung und Ehrung 
der im Abs. 2 angeführten Perso­
nen und ihrer Hinterbliebenen 
zur Aufgabe gestellt haben und 
diese aus eigenen Mitteln nicht 
zu finanzieren vermögen. 
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